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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu Entwicklung und Migration
(2005/2244(INI))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den 
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen mit 
dem Titel „Migration und Entwicklung: Konkrete Leitlinien“ (KOM(2005)0390),

– in Kenntnis des Vorschlags für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des 
Rates über gemeinsame Normen und Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Rückführung 
illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger (KOM(2005)0391),

– in Kenntnis der Mitteilungen der Kommission an den Rat und das Europäische 
Parlament mit dem Titel „Vorrangige Maßnahmen zur Lösung von 
Migrationsproblemen: Erste Folgemaßnahmen nach Hampton Court“ 
(KOM(2005)0621); „EU-Strategie zur Bekämpfung des akuten Fachkräftemangels im 
Gesundheitswesen der Entwicklungsländer“ (KOM(2005)0642) und „Thematisches 
Programm für die Zusammenarbeit mit Drittländern in den Bereichen Migration und 
Asyl“ (KOM(2006)0026),

– in Kenntnis von Punkt IV der Schlussfolgerungen des Vorsitzes des Europäischen Rates 
vom 15./16. Dezember 2005 in Brüssel mit dem Titel „Gesamtansatz zur 
Migrationsfrage“,

– in Kenntnis der Resolutionen A/RES/58/208, A/RES/59/241 und A/RES/60/205 der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen, wonach auf ihrer 61. Tagung im Jahr 
2006 ein hochrangiger Dialog zu dem Thema der internationalen Migration und 
Entwicklung stattfinden soll,

– in Kenntnis des Partnerschaftsabkommens zwischen den Mitgliedern der Gruppe der 
Staaten in Afrika, im Karibischen Raum und im Pazifischen Ozean einerseits und der 
Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits, unterzeichnet in 
Cotonou am 23. Juni 2000 (Abkommen von Cotonou)1und geändert in Luxemburg am 
25. Juni 20052, insbesondere von Artikel 13 über Einwanderung,

– in Kenntnis der Brüsseler Erklärung und des dazugehörigen Aktionsplans, die am 
13. April 2006 auf der ersten Tagung der für Asyl-, Migrations- und Mobilitätsfragen 
zuständigen Minister der AKP-Staaten angenommen wurden,

– in Kenntnis des Beschlusses Nr. 4/2005 des AKP-EG-Ministerrats vom 13. April 2005 
über die Inanspruchnahme der Reserve des für die Unterstützung der langfristigen 
Entwicklung bestimmten Finanzrahmens des Neunten Europäischen 

1 ABl. L 317 vom 15.12.2000, S. 3
2 ABl. L 287 vom 28.10.2005, S. 4
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Entwicklungsfonds1,

– in Kenntnis des Berichts des Generalsekretärs der Vereinten Nationen mit dem Titel 
„Weltüberblick über die Rolle der Frauen in der Entwicklung, 2004: Frauen und 
internationale Migration“, A/59/287/Add. 1,

– in Kenntnis des Berichts der Weltbank mit dem Titel „Global Economic Prospects 
2006: Economic Implications of Remittances and Migration“2,

– in Kenntnis des Berichts vom Oktober 2005 der Weltkommission für internationale 
Migration mit dem Titel „Migration in einer interdependenten Welt: Neue 
Handlungsprinzipien“3,

– gestützt auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union, insbesondere auf die 
Artikel 18, 19 und 21,

– in Kenntnis der von den Mitgliedstaaten im Jahr 2005 eingegangenen Verpflichtungen, 
namentlich:

– dass die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten bis 2015 das von der 
Organisation der Vereinten Nationen festgesetzte Ziel von 0,7% ihres 
Bruttonationaleinkommens erreichen, wodurch sich der Beitrag der Union zu den 
Millennium-Entwicklungszielen von 33 Milliarden EUR im Jahr 2003 auf über 
84 Milliarden EUR im Jahr 2015 erhöhen dürfte (Schlussfolgerungen des Vorsitzes 
des Europäischen Rates auf seiner Tagung vom 16./17. Juni 2005 in Brüssel),

– dass die Europäische Union und die anderen Geldgeber ihre Hilfe für Afrika 
verdoppeln, wodurch dieses Land eine öffentliche Entwicklungshilfe (ODA) in Höhe 
von 25 Milliarden US-Dollar im Jahr 20104 erhalten dürfte (von den G8 in 
Gleneagles am 8. Juli 2005 verbreitetes Kommuniqué), 

– in Kenntnis der Empfehlung Nr. 151 der ILO zu Migranten,

– in Kenntnis der Gemeinsamen Erklärung des Rates und der im Rat vereinigten Vertreter 
der Regierungen der Mitgliedstaaten, des Europäischen Parlaments und der 
Kommission zur Entwicklungspolitik der Europäischen Union mit dem Titel „Der 
europäische Konsens zur Entwicklungspolitik“ vom 20. Dezember 2005, durch die der 
gemeinsame Aktionsrahmen der Gemeinschaft im Bereich der Entwicklung festgelegt 
wird,

– in Kenntnis der Erklärung von Wien, die auf dem IV. Gipfel EU-Lateinamerika vom 
12. Mai 2006 angenommen wurde,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 17. November 2005 zu einer 

1 ABl. L 164 vom 24.6.2005, S. 46
2 http://www.worldbank.org/globaloutlook
3 www.gci.org, Oktober 2005.
4 Gegenüber den Niveaus von 2004 entspricht dies einer Verdoppelung der Hilfe.

http://www.worldbank.org/globaloutlook
http://www.gci.org
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Entwicklungsstrategie für Afrika1, seine Entschließung vom 15. November 2005 zu der 
sozialen Dimension der Globalisierung2, seine Entschließung vom 26. Oktober 2005 zu 
dem EU-Konzept zur Verwaltung der Wirtschaftsmigration3, seine Entschließung vom 
9. Juni 2005 zu den Zusammenhängen zwischen legaler und illegaler Migration und 
Integration der Migranten4 und seine Entschließung vom 12. April 2005 zu der Rolle 
der Europäischen Union bei der Erreichung der Millennium-Entwicklungsziele5,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 2836/98 des Rates vom 22. Dezember 1998 
über die Berücksichtigung der Geschlechterperspektive bei der 
Entwicklungszusammenarbeit,

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Entwicklungsausschusses sowie der Stellungnahmen des 
Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten, des Ausschusses für Beschäftigung und 
soziale Angelegenheiten, des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres 
und des Ausschusses für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter 
(A6-0210/2006),

A. in der Erwägung, dass von 175 Millionen Migranten (3% der Weltbevölkerung) 40% in 
Entwicklungsländern leben,

B. in der Erwägung, dass Migration kein neues Phänomen ist, dass diese aber auf Grund 
ihres Umfangs im Kontext der Globalisierung und auf Grund des gewachsenen 
Bewusstseins bei allen internationalen Akteuren künftig eine sehr große 
Herausforderung für die internationale Gemeinschaft darstellen wird,

C. in der Erwägung, dass die Einwanderung seit den 80er Jahren erheblich zugenommen 
hat, ohne dass die EU eine gemeinsame und konsequente Antwort darauf gefunden 
hätte,

D. in der Erwägung, dass die EU Aufnahmeland für Einwanderungswillige aus praktisch 
allen Entwicklungsländern ist, wobei eine hohe Zahl von Einwanderern aus asiatischen, 
afrikanischen und lateinamerikanischen Ländern stammt und es nicht wahrscheinlich 
ist, dass es in den nächsten Jahren zu einem Rückgang dieses Phänomens kommt,

E. in der Erwägung, dass sich die Mobilisierung der internationalen Gemeinschaft nur 
zögerlich in größeren und gemeinsamen Maßnahmen niederschlägt,

F. in der Erwägung, dass die Migrationsthematik eine globale Antwort der internationalen 
Gemeinschaft verlangt und dass die Europäische Union bisher keine globale politische 
Antwort gegeben und sich nicht mit den dieser Problematik angemessenen Instrumenten 
ausgestattet hat,

1 Angenommene Texte, 17.11.2005, P6_TA(2005)0445.
2 Angenommene Texte, 15.11.2005, P6_TA(2005)0427.
3 Angenommene Texte, 26.10.2005, P6_TA(2005)0408.
4 Angenommene Texte, 9.6.2005, P6_TA(2005)0235.
5 ABl. C 33 E vom 9.2.2006, S. 311.

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=Regulation&an_doc=1998&nu_doc=2836
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G. in der Erwägung, dass das Fehlen einer gemeinsamen Politik zur Regulierung der 
Migrationsströme es den Mitgliedstaaten erlaubt, einseitige Entscheidungen zu treffen, 
was die Annahme einer kohärenten gemeinschaftlichen Position erschwert,

H. in der Erwägung, dass die Reaktion auf das Phänomen der Zuwanderung Ergebnis eines 
möglichst breiten Konsenses innerhalb der EU sein muss,

I. in Erwägung des hochrangigen Dialogs über internationale Migration und Entwicklung, 
der auf der Generalversammlung der Vereinten Nationen am 14. und 15. September 
2006 stattfinden wird,

J. in der Erwägung, dass die Afrikanische Union unter der Schirmherrschaft des 
Präsidenten der Kommission der Afrikanischen Union, Alpha Oumar Konaré, die 
Migration zu einem zentralen Thema ihrer Maßnahmen erhoben hat,

K. in der Erwägung, dass die Vielfalt der Motive und somit der Kategorien von Migranten 
ein Hindernis für die Durchführung kohärenter und umfassender Politiken darstellt, 
durch die Migration zum Hebel der Entwicklung werden soll,

L. in der Erwägung, dass Asien und Lateinamerika weltweit die Migrationsschwerpunkte 
sind, dass aber Afrika auf Grund des Ausmaßes der negativen Auswirkungen der 
Migrationsphänomene besondere Bedeutung zukommt,

M. in der Erwägung, dass die Aufnahmeländer im Norden Gegenstand der meisten 
Analysen sind, während 60% der Migranten die südliche Hemisphäre nicht verlassen,

N. in Erwägung der Verpflichtung, den umfassenden Dialog voranzubringen und die 
Zusammenarbeit in Bezug auf die Migrationsthematik zwischen der Europäische Union 
und Lateinamerika zu verstärken, wie sie in der auf dem IV. Gipfel EU-Lateinamerika 
vom 12. Mai 2006 angenommenen Erklärung von Wien eingegangen wurde,

O. in der Erwägung, dass die Aufstockung der öffentlichen Entwicklungshilfe allein keine 
Antwort auf die Frage nach dem Zusammenhang zwischen Migration und Entwicklung 
darstellt, dass aber auch spezifische und innovative Instrumente entwickelt werden 
müssen, um die Rolle der Migranten bei der Bekämpfung der Armut und zur 
Unterstützung der Entwicklung besser anzuerkennen und zu fördern,

P. in der Erwägung, dass die Antwort auf dieses Phänomen im Hinblick auf die Erreichung 
der Millennium-Entwicklungsziele Teil der nationalen und internationalen Strategien 
zur Bekämpfung der Armut sein muss,

Q. in der Erwägung, dass das Recht der Länder des Südens, eine autonome 
Migrationspolitik zu betreiben, anerkannt und unterstützt werden muss,

R. in der Erwägung, dass für die Länder des Südens Migration gleichbedeutend ist mit der 
Abwanderung der Bürger, die am besten ausgebildet sind oder über den größten 
Unternehmergeist verfügen, und dass durch den Braindrain die Erbringung und Qualität 
wesentlicher Dienstleistungen in verschiedenen Bereichen und insbesondere im 
Gesundheits- oder Bildungswesen beeinträchtigt werden,
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S. in der Erwägung, dass der Braindrain durch die vom Norden unter dem Begriff 
„ausgewählte Migration“ eingeführte Politik der selektiven Aufnahme von Migranten 
gefördert und dadurch die Abwanderung von Kompetenz, unter der zahlreiche Länder 
des Südens leiden, noch verstärkt wird,

T. in der Erwägung, dass dem Präsidenten der Kommission der Afrikanischen Union, 
Alpha Oumar Konaré, zufolge diese Politik darauf hinausläuft, „Afrika das Recht auf 
Entwicklung zu verweigern“,

U. in der Erwägung, dass die zirkuläre Migration durch den wechselnden Aufenthalt im 
Herkunfts- und Zielland sehr große Chancen für die Entwicklung der Aufnahme- und 
Herkunftsländer bietet,

V. in der Erwägung, dass durch gemeinsame Entwicklung, verstanden als die Nutzung des 
Potenzials der in den Industrieländern ansässigen Migrantengemeinschaften im Hinblick 
auf die Entwicklung in ihren Herkunftsländern, Migration zum Hebel der Entwicklung 
und gegenseitigen Unterstützung der Völker werden kann,

W. in der Erwägung, dass die Geldüberweisungen der Migranten in ihre Herkunftsländer 
eine bedeutende Chance für die Entwicklung darstellen, dass der Betrag dieser 
Überweisungen die weltweite öffentliche Entwicklungshilfe (ODA) bei weitem 
übersteigt und dass in den meisten Fällen die Finanzkosten und Bankgebühren für diese 
Überweisungen außerordentlich hoch sind, und ihre Bearbeitung nicht immer 
transparent ist; unter Hinweis jedoch darauf, dass sie vor allem für den Verbrauch der 
Familien bestimmt sind und nur ein geringer Teil dieser Überweisungen für 
Investitionen und die Entwicklung verwendet wird,

X. in der Erwägung jedoch, dass diese Überweisungen nicht dazu bestimmt sind, an die 
Stelle der öffentlichen Entwicklungshilfe zu treten bzw. eine Verringerung dieser Hilfe 
zu rechtfertigen,

Y. in der Erwägung, dass es im Jahr 2005 weltweit fast 9,2 Millionen Flüchtlinge und 
25 Millionen „Binnenvertriebene“, davon die Hälfte in Afrika, gab, die auf 
internationaler Ebene keinerlei Schutz genießen, wodurch eine unerträgliche 
Hierarchisierung der Opfer entsteht,

Z. in Erwägung der Zunahme der Anzahl der Umweltflüchtlinge und -vertriebenen, deren 
Zahl dem Hochkommissariat der Vereinten Nationen für Flüchtlinge (UNHCR) zufolge 
in wenigen Jahren 50 Millionen erreichen könnte,

AA. in der Erwägung, dass die Integration von Migranten ein zweigleisiger Prozess ist, der 
auf den gegenseitigen Rechten und entsprechenden Pflichten der legalen Migranten und 
der Aufnahmegesellschaft beruht, dessen Ziel es ist zu gewährleisten, dass die 
Zuwanderer an der Gesellschaft teilhaben können;

AB. in der Erwägung, dass Migranten als Opfer von Menschenhandel, Diskriminierung und 
sozialer Unsicherheit weiterhin eine Gruppe darstellen, die von der internationalen 
Gemeinschaft und durch einige nationale Rechtsvorschriften insgesamt unzureichend 
geschützt ist,
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AC. in der Erwägung, dass die Internationale Konvention zum Schutz der Rechte von 
Migranten von keinem Mitgliedstaat ratifiziert wurde,

AD. in der Erwägung, dass die Europäische Union seit 1999 für das Ziel der Integration nur 
15 Millionen EUR, d.h. 0,5 EUR je Zuwanderer, bereitgestellt hat,

AE. in der Erwägung, dass die Bekämpfung des Menschenhandels im Zusammenhang mit 
der Migration und die Bekämpfung des Frauenhandels und der sexuellen Ausbeutung 
von Frauen und Kindern zur Priorität der Europäischen Union gemacht werden müssen,

AF. in der Erwägung, dass in den Industrieländern 51% der Migranten Frauen sind und in 
den Entwicklungsländern 46%1; aufgrund der Feststellung, dass nicht ausreichend über 
das mit der illegalen Migration verbundene Risiko informiert wird, sowie in der 
Erwägung, dass weibliche Migranten häufiger Opfer von sexueller Ausbeutung und 
Gewalt sowie von Diskriminierung und Ausbeutung am Arbeitsplatz werden als 
männliche und die spezielle Rolle der Frau in der Migrationspolitik nicht berücksichtigt 
wird,

AG. in der Erwägung, dass die Frauen durch die Migration ihre Lebenssituation verbessern, 
ihre Autonomie steigern, die Zurückgebliebenen unterstützen und unterdrückerischen 
Sozialbeziehungen entkommen können,

AH. jedoch in der Erwägung, dass die Frauen häufig zur Migration gezwungen werden durch 
Probleme wie Zwangsehe, Armut oder bewaffnete Konflikte,

AI. in der Erwägung, dass Migrantinnen anfälliger sind für sexuelle Ausbeutung, 
Diskriminierung, Ausbeutung am Arbeitsplatz und „Brain Waste“ 
(Bildungsverschwendung), Gewalt und Gesundheitsgefährdungen, soziale Isolation und 
Menschenhandel,

AJ. in der Erwägung, dass derzeit eine beträchtliche Anzahl von Wanderarbeitnehmerinnen 
ohne gültige Aufenthaltspapiere in der EU lebt, was das Risiko erhöht, dass sie der 
Ausbeutung am Arbeitsplatz, der sexuellen Ausbeutung und der sexuellen Gewalt 
ausgesetzt werden könnte,

1. ist davon überzeugt, dass die Europäische Union eine wichtige Rolle dabei spielen 
muss, dass Migration eine Hebelwirkung für die Entwicklung entfaltet;

2. betont, dass die Union eine umfassende und regionalspezifische, vor allem auf Afrika 
und die Süd-Süd-Migration bezogene politische Antwort auf die Frage nach der 
Verknüpfung von Entwicklung und Migration geben muss; fordert, dass die Thematik 
Migration ganz oben auf der Agenda und im Mittelpunkt des politischen Dialogs 
zwischen Europa und den verschiedenen Regionen steht, zu denen es Beziehungen 
unterhält, und unterstützt die Abhaltung einer Gipfelkonferenz Europa-Afrika, um eine 
gemeinsame politische Antwort zu finden;

1 ILO: Preventing discrimination, exploitation and abuse of women migrant workers: an information guide - 
booklet 1: why the focus on women international workers, Genf, 2003, ILO, S. 9.
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3. ist der Auffassung, dass die europäische Migrations- und Entwicklungspolitik vor allem 
auf den Grundsätzen der Solidarität mit Drittländern und der partnerschaftlichen 
Entwicklung beruhen muss, um die tiefgreifenden Ursachen der Wanderbewegungen 
und insbesondere die Beseitigung der Armut in Angriff zu nehmen;

4. bekräftigt seine Unterstützung für ein Konzept der Mobilität der Menschen als ein 
Menschenrecht, das als solches nicht in einer kommerziellen Logik verstanden werden 
darf; hebt hervor, dass jede Politik in diesem Bereich bemüht sein muss, die freiwillige 
und nicht die erzwungene Mobilität zu fördern;

5. hebt hervor, dass das Phänomen der Zuwanderung nur im Rahmen der Europäischen 
Union angemessen beantwortet werden kann, und zwar mittels einer gemeinsamen 
Strategie, die klare Ziele verfolgt und den Mitgliedstaaten Mechanismen an die Hand 
gibt, um diesem Phänomen gemeinsam und solidarisch zu begegnen;

6. befürwortet die Einbeziehung der Migrationsthematik in die außenpolitischen 
Maßnahmen der EU nach dem Beispiel des Barcelona-Prozesses;

7. befürwortet den Vorschlag des Rates, im Jahre 2006 ein EuroMed-Ministertreffen zur 
Migration abzuhalten; befürwortet ferner den im Juli 2006 in Rabat stattfindenden Euro-
Afrika-Gipfel über Migration, auf dem die Zuwanderung aus den Maghrebländern und 
aus den Ländern südlich der Sahara nach Europa diskutiert wird;

8. begrüßt alle weiteren Schritte zur Verbesserung der Migrationspolitik und betont die 
Notwendigkeit eines umfassenden Vorgehens, das eine klare Vision der wichtigsten 
Maßnahmen umfasst, die im Bereich der Migrationspolitik zu treffen sind, anstatt 
fragmentarische Maßnahmen zur Entwicklung dieser Politik zu unterstützen;

9. empfiehlt, dass der Rat geeignete Maßnahmen trifft, um eine bessere Zusammenarbeit 
und Koordinierung zwischen den in jedem Mitgliedstaat für Migration bzw. für 
Entwicklung Verantwortlichen zu gewährleisten;

10. hebt hervor, dass die Aufstockung der Entwicklungshilfe eine notwendige, aber nicht 
ausreichende Voraussetzung dafür ist, dass Migration eine Hebelwirkung für die 
Entwicklung entfaltet; fordert die Europäische Union und die Mitgliedstaaten auf, die 
im Jahr 2005 eingegangenen politischen Verpflichtungen einzuhalten;

11. empfiehlt, die Migration und ihre Auswirkungen auf die Entwicklung durchgängig bei 
allen Überlegungen und Maßnahmen im Hinblick auf die Erreichung der Millennium-
Entwicklungsziele zu berücksichtigen; weist darauf hin, dass eine umfassende Strategie 
nur dann erfolgreich sein kann, wenn ein geeigneter Rechtsrahmen sowohl auf EU-
Ebene als auf der Ebene der Herkunftsländer vorhanden ist;

12. hebt hervor, dass Migration besser in die Entwicklungspolitik und die 
Entwicklungspläne einbezogen werden muss, und empfiehlt, dass die Migration auf 
nationaler Ebene Bestandteil der Strategiepapiere zur Verringerung der Armut (PRSP) 
wird;

13. anerkennt die Bedeutung der Diaspora bei der Stärkung der Beziehungen zwischen der 
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EU und den Herkunftsländern, vor allem im Bereich der Migration; fordert eine engere 
Zusammenarbeit zwischen Institutionen in den Entwicklungsländern und in den EU-
Mitgliedstaaten, einschließlich der Durchführung von Ko-Entwicklungsprojekten;

14. ist der Auffassung, dass die gemeinsame Entwicklung, die darin besteht, die Rolle der 
Diasporagemeinschaften im Hinblick auf die Entwicklung in ihren Herkunftsländern 
anzuerkennen und zu stärken, auch auf europäischer Ebene in vollem Umfang anerkannt 
werden muss;

15. hebt hervor, dass die Union, damit die Migration eine Hebelwirkung für die 
Entwicklung entfalten kann, über zwei vorrangige Instrumente verfügen muss:
– einen spezifischen Fonds, der über eine hinreichend flexible und reaktive Verwaltung 

verfügt, die insbesondere die Finanzierung von Maßnahmen im Bereich der 
gemeinsamen Entwicklung ermöglicht,

– einen Garantiefonds, um den Fortbestand von Mikroprojekten von Migranten zu 
gewährleisten und deren Auswirkungen auf die Entwicklung zu maximieren;

16. ist der Auffassung, dass das Programm AENEAS, wie auch das Nachfolgeprogramm im 
Jahr 2007, für eine Entwicklungsstrategie, insbesondere durch die Finanzierung von 
Maßnahmen im Bereich der gemeinsamen Entwicklung, verwendet werden und diese 
Zielsetzung strengstens eingehalten werden muss, um beispielsweise Ausgaben für den 
weiteren Schutz der EU-Außengrenzen zu vermeiden;

17. hebt hervor, dass dieses Programm die Effizienz der Systeme für die Steuerung der 
Migrationsströme und die Unterstützung der Herkunfts- und Transitländer fördern 
muss; empfiehlt hierzu, dass dieses Programm die folgenden Merkmale aufweist:
– mehrere Kreditlinien (gemeinsame Entwicklung, Studien, Sicherheit, usw.) mit der 

Möglichkeit, integrierte Projekte auf mehreren Linien zu fördern, 
– Kriterien für die Auswahl der Projekte und Regeln für die Art und den Betrag der 

Hilfen, die gewährt werden können,
– ein Komitee zur Auswahl der Projekte, das in dem so festgelegten Rahmen völlige 

Entscheidungsfreiheit besitzt,
– eine Revision der den NRO hinsichtlich des als Sicherheit zu hinterlegenden Betrags 

auferlegten Regeln;

18. schlägt auf die Hauptauswanderungsgebiete in Afrika gerichtete integrierte regionale 
Entwicklungspläne vor, um folgende Maßnahmen zu finanzieren:
– Einrichtung von Infrastrukturen (Trinkwasser, Elektrizität, Gesundheitszentren, 

Schulen, Straßen, usw.),
– teilweise Übernahme der Betriebskosten durch zweckgebundene 

Haushaltszuschüsse;
Maßnahmen gleicher Art können auch in den Auswanderungsschwerpunkten in 
Lateinamerika und Asien durchgeführt werden;

19. hebt die Schwierigkeiten und die hohen Kosten hervor, denen sich Migranten 
gegenübersehen, die Geld in ihre Herkunftsländer überweisen wollen, und verweist auf 
die mangelnde Transparenz von Überweisungsmöglichkeiten außerhalb des 
Bankensystems; stellt fest, dass ein sicheres System notwendig ist, das den Schutz der 
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Daten von Ausstellern und Empfängern garantiert, um diese Überweisungen möglichst 
in geordnete Kanäle zu leiten, da es sich bei den von den Migranten genutzten 
Alternativen bisweilen um echte Wuchersysteme handelt;

20. fordert die Kommission, die Mitgliedstaaten und die nationalen und internationalen 
Finanzinstitutionen auf, Politiken mit folgenden Zielen in die Wege zu leiten:
– Förderung und Vereinfachung der Überweisungen von Migranten, indem diese 

kostengünstiger, schneller und sicherer gemacht werden, um Migranten zu 
ermutigen, auf offizielle Überweisungskanäle zurückzugreifen,

– Erweiterung des Zugangs von Migranten zu Finanzdienstleistungen,
– Ausrichtung der Mittel aus Überweisungen der Migranten auf produktive 

Investitionen durch Vereinfachung des Zugangs zu Krediten für Mikrounternehmen 
und KMU und Erforschung innovativer Finanzprodukte für Diasporagemeinschaften, 
wie „Entwicklungs-Sparverträge“,

– Transparenz von Geldtransaktionen durch „informelle Kanäle“, wie insbesondere die 
Hawala-Netzwerke;

21. fordert die Kommission auf, einen Vorschlag für einen Rechtsrahmen im Hinblick auf 
die Verbilligung und die Transparenz der Geldtransfers von Zuwanderern in die 
Herkunftsländer auszuarbeiten; weist darauf hin, dass diese Überweisungen die 
zweitwichtigste externe Finanzierungsquelle für die Entwicklungsländer bilden und die 
Bearbeitungskosten bis zu 20% des Gesamtbetrags dieser Überweisungen ausmachen;

22. anerkennt, welch wichtige Rolle die KMU bei der Schaffung von Arbeitsplätzen und als 
Beitrag zur Entwicklung spielen; drängt die Kommission, in Zusammenarbeit mit der 
Europäischen Investitionsbank Programme aufzulegen, die Anreize bieten, dass die 
Migranten mehr in diese Unternehmensform investieren;

23. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Programme zu konzipieren, die 
qualifizierte Personen der Diaspora mobilisieren sollen, sich an der Entwicklung zu 
beteiligen, und zwar durch finanziellen Ausgleich der niedrigeren Einkommen 
hochqualifizierter Migranten, die in ihre Herkunftsländer zurückkehren wollen, oder die 
Einrichtung von Systemen einer „doppelten Anstellung“ für Beschäftigte des 
öffentlichen Sektors in den Ländern des Südens (Lehrer, Forscher, Ärzte); fordert die 
Kommission auf, eine Untersuchung über die in den Mitgliedstaaten im Bereich der 
„doppelten Anstellungen“ gewonnenen Erfahrungen durchzuführen;

24. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen zu prüfen, um den 
Transfer von Renten- und Sozialversicherungsansprüchen von Migranten, die in ihr 
Herkunftsland zurückkehren, zu gewährleisten;

25. begrüßt den Vorschlag der Kommission, Maßnahmen zu prüfen, die die Übertragung 
von Rentenansprüchen, die Anerkennung von Qualifikationen und die Einführung von 
Mechanismen zur Erleichterung der Mobilität von Forschern und sonstigen Fachkräften 
betreffen, mit dem Ziel, dass diese, falls sie es wünschen, in ihr Heimatland 
zurückkehren und sich dort wieder erfolgreich integrieren können;

26. fordert die Europäische Union und die Mitgliedstaaten auf, die zirkuläre Migration oder 
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Pendlermigration zu fördern:
– indem sie im Einvernehmen mit den Herkunftsländern politische Maßnahmen und 

Programme für befristete Migration initiieren, wie die Erteilung von Mehrfachvisa 
für bestimmte Personen,

– indem sie die Übertragung von Rentenansprüchen und allen sonstigen 
Sozialleistungen zwischen Herkunfts- und Aufnahmeland systematisieren und 
sicherstellen, dass die Arbeitnehmer tatsächlichen Zugang zu den Leistungen 
erhalten (weniger als 25% der internationalen Migranten leben in Ländern, in denen 
solche Abkommen existieren);

27. begrüßt den Vorschlag der Kommission, die zirkuläre Migration zu unterstützen, in 
deren Rahmen Migranten zwischen ihrem Herkunftsland und dem Bestimmungsland 
hin- und herreisen und so ihrem Heimatland mit dem erworbenen Wissen und den 
gesammelten Erfahrungen zur Verfügung stehen; weist darauf hin, dass die zirkuläre 
Migration durch Integrationsmaßnahmen für abwandernde und rückkehrende Migranten 
flankiert werden sollte; verweist auf die Rolle von Zivilgesellschaft, 
Nichtregierungsorganisationen und Sozialpartnern in diesem Prozess;

28. begrüßt ferner die Vorschläge der Kommission für einen Dialog in Fragen der 
Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung sowie zur Durchführung von 
Mobilitätsprogrammen für erwerbstätige Zuwanderer, die die vorhandenen 
Qualifikationen der Migranten und die Bedürfnisse des Entwicklungslandes miteinander 
verknüpfen;

29. fordert die öffentliche Hand in den Ländern des Nordens und des Südens auf, in die 
Bildung und Ausbildung der Bürger zu investieren; bekräftigt seine Unterstützung für 
das Ziel „20 : 20“, wonach 20% der öffentlichen Hilfe des Nordens und 20% des 
Staatshaushalts des Südens in die Förderung der sozialen Grundversorgung fließen 
sollen;

30. fordert die Staaten des Südens auf, Strategien nach dem Motto „Ausbilden und 
Behalten“ zu entwickeln, indem insbesondere Berufe im sozialen Bereich attraktiver 
gemacht werden und die Situation von Frauen, die häufig geschlechtsspezifischen 
Diskriminierungen ausgesetzt sind, besonders berücksichtigt wird;

31. fordert die Union auf, die Förderung menschenwürdiger Arbeit konkret in die 
Europäische Agenda für Entwicklung einzubeziehen, und zwar insbesondere:
– Aufnahme von Klauseln über die Achtung grundlegender Arbeitsnormen in alle 

bilateralen Abkommen, die von der Union oder ihren Mitgliedstaaten unterzeichnet 
werden,

– Einführung eines Kontrollmechanismus („bilaterale Beobachter“),
– Förderung menschenwürdiger Arbeit als grundlegendes Element eines neunten 

Millennium-Entwicklungsziels;
fordert jedoch, dass dieses Konzept von den Ländern des Nordens nicht 
instrumentalisiert wird, um daraus ein “nichttarifäres Hemmnis” für den Zugang zu 
ihrem Markt zu machen;

32. fordert die Europäische Union und die Mitgliedstaaten auf, Politiken in die Wege zu 
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leiten, die darauf abzielen, die negativen wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen 
der Abwanderung von Hochqualifizierten (Braindrain) auf die Länder des Südens zu 
begrenzen, und zwar durch:
– Neuausrichtung der Ausbildung auf Branchen, die vom Arbeitskräftemangel 

betroffen sind,
– Finanzierung von Ko-Investitionsprogrammen zwischen Partnern aus dem Norden 

und dem Süden für Länder und Branchen, die besonders vom Braindrain betroffen 
sind;

33. empfiehlt die Annahme eines „Europäischen Verhaltenskodex“ sowie von nationalen 
Kodizes in den Mitgliedstaaten mit dem Ziel Einstellungen zu steuern;

34. begrüßt die Absicht der Kommission, ein spezielles Programm zur Beseitigung des 
Personalmangels im afrikanischen Gesundheitsweisen vorzuschlagen;

35. begrüßt den Plan, ein umfassendes und kohärentes Konzept zur ethischen Anwerbung 
von Personal in Bereichen zu entwickeln, die besonders anfällig für die Abwanderung 
von Fachkräften sind;

36. begrüßt die Schlussfolgerungen des Ratsvorsitzes der Tagung des Europäischen Rates 
vom 15./16. Dezember 2005 betreffend einen globalen Ansatz für die Migration sowie 
die jüngsten Kommissionsvorschläge betreffend Braindrain, Überweisungen in die 
Herkunftsländer, Diaspora, temporäre und zirkuläre Migration, 
Sozialversicherungsansprüche, Mehrfachvisa usw.;

37. hebt hervor, dass die Mobilität von Intelligenz ein Hauptziel darstellt, um den positiven 
Beitrag der Migration zur Entwicklung zu stärken, da die Entwicklungsländer voll und 
ganz am Austausch von Kompetenzen auf dem weltweiten Arbeitsmarkt teilhaben; 
empfiehlt der Kommission und den Mitgliedstaaten, sich entschieden dafür einzusetzen, 
indem sie Maßnahmen mit folgenden Zielen vorschlagen:
– Förderung der zeitweiligen und virtuellen Rückkehr auf der Grundlage der 

derzeitigen Erfahrungen in der Union,
– Förderung institutioneller Partnerschaften zwischen Organisationen der 

Entwicklungsländer und der Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
(Forschungseinrichtungen, Universitäten, Krankenhäuser),

– Vorantreibung der gemeinsamen Anerkennung von Ausbildungsabschlüssen und 
Diplomen;

38. stellt fest, dass die Tatsache, dass bestimmte berufliche und/oder akademische 
Qualifikationen von Arbeitnehmern aus Drittländern nicht oder nur unter 
Schwierigkeiten anerkannt werden, deren gleichberechtigte Eingliederung in die 
Arbeitsmärkte der Mitgliedstaaten der EU erschwert; ist der Auffassung, dass 
Migranten Zugang zu Ausbildungsprogrammen haben sollten, solange sie in der EU 
beschäftigt sind, sodass sie ihre fachliche Kompetenz entwickeln können;

39. fordert die Kommission auf, Initiativen zur erleichterten Anerkennung der beruflichen 
Qualifikationen und für die Festlegung von Mindestnormen betreffend die Einführung 
eines europäischen Systems der Gleichwertigkeit ausländischer Zeugnisse 
vorzuschlagen;
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40. fordert, dass die spezielle Rolle der Frau im Bereich Migration und Entwicklung besser 
berücksichtigt wird, und zwar insbesondere, dass:
– die geschlechtsspezifische Dimension in alle migrationsbezogenen Programme und 

die Entwicklung oder Ko-Entwicklung betreffenden Projekte einbezogen wird,
– Frauen und Frauenverbände bevorzugtes Ziel von Maßnahmen sind, die darauf 

abzielen, die Diasporagemeinschaften in die Verantwortung einzubinden und ihre 
Projekte finanziell zu unterstützen,

– in den Herkunftsländern Kampagnen durchgeführt werden, die über die 
Voraussetzungen für eine legale Einwanderung und die damit verbundenen Rechte 
sowie über die mit illegaler Einwanderung verbundenen Risiken informieren, wie 
Menschenhandel, Gewalt und sexuelle Ausbeutung;

41. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Mittel und Möglichkeiten zu fördern, durch die 
Wanderarbeitnehmerinnen eine soziopolitische, wirtschaftliche und psychologische 
Eigenständigkeit, vor allem gegenüber ihrer Familie, erzielen und die notwendigen 
Kenntnisse erwerben können, damit eine erfolgreiche Integration im Aufnahmeland 
gelingt, und durch die die Rechte, die Stellung und die Rolle von 
Wanderarbeitnehmerinnen gestärkt werden, und gleichzeitig die Rolle von 
geschlechtsorientierten NRO und die Arbeit von Netzwerken für 
Wanderarbeitnehmerinnen zu fördern;

42. fordert die Mitgliedstaaten auf, für die Anwendung des Grundsatzes der 
Nichtdiskriminierung bei dem Zugang zum und der Teilhabe von Migrantinnen am 
gemeinschaftlichen Arbeitsmarkt Sorge zu tragen und die Achtung ihrer grundlegenden 
sozialen und wirtschaftlichen Rechte, insbesondere des Rechts auf gleiches 
Arbeitsentgelt, zu gewährleisten;

43. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihr Augenmerk besonders auf die Kinder von 
Migrantinnen zu richten, damit diese ein hohes Schutzniveau genießen und einen 
erleichterten Zugang zu Gesundheitsdiensten und zu Bildung haben;

44. unterstützt den Vorschlag im Rahmen der von den für Asyl-, Migrations- und 
Mobilitätsfragen zuständigen Ministern der AKP-Staaten am 13. April 2006 
angenommenen Brüsseler Erklärung und des dazugehörigen Aktionsplans, wonach die 
Einrichtung einer virtuellen Beobachtungsstelle für die Migration aus den AKP-Staaten 
gefordert wird, um vollständige und unabhängige Informationen im Hinblick auf die 
Ausarbeitung von Lösungen der AKP-Staaten für die Herausforderungen der Migration 
zu sammeln;

45. begrüßt die Einführung der AKP-EU-Fazilität für Migration bis Ende 2006; fordert die 
Kommission jedoch auf, ihre Ziele klar zu definieren und zu gewährleisten, dass dieses 
Instrument ausschließlich für Entwicklungszwecke eingesetzt wird;

46. zweifelt an der Zweckmäßigkeit und Effizienz von Rückübernahmeabkommen und -
klauseln, die darauf abzielen, die finanzielle und technische Hilfe an die „Leistungen“ 
der Drittländer im Hinblick auf die Rückübernahme zu knüpfen; hebt hervor, dass diese 
Politik der „Leistung unter der Voraussetzung einer Gegenleistung“ zur Verarmung der 
Herkunftsländer von Migranten führen kann;
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47. fordert die Kommission auf, Maßnahmen vorzuschlagen, die darauf abzielen, die 
Kapazitäten der Staaten des Südens bei der Verwaltung einer autonomen 
Migrationspolitik im Rahmen des Europäischen Fonds für Migration oder der AKP-EU-
Fazilität zu stärken;

48. hebt hervor, dass die Afrikanische Union und die regionalen afrikanischen 
Organisationen eine wichtige Rolle bei der Steuerung von Wirtschaftsmigration in 
Afrika beispielsweise durch Kooperationsabkommen für die Ko-Entwicklung der EU 
und der Herkunftsländer der Migranten sowie im Rahmen bilateraler und multilateraler 
Abkommen mit entsprechenden Klauseln zur Achtung der Menschenrechte und der 
ILO-Normen spielen können, und ist der Auffassung, dass die Europäische Union 
dahingehende Initiativen unterstützen muss;

49. ist der Auffassung, dass die AKP-EU-Partnerschaft einen bevorzugten Rahmen abgibt, 
um gemeinsame Lösungen für die Migrationsprobleme auf der Grundlage von Artikel 
13 des Abkommens von Cotonou vorzuschlagen; fordert die Kommission auf, in die 
laufenden Verhandlungen über die Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (WPA) oder in 
etwaige Verhandlungen über Rückübernahmeabkommen folgende Ziele aufzunehmen:
– gleiche Behandlung der AKP-Staatsangehörigen im Bereich der sozialen Sicherheit, 

wie sie im Abkommen von Lomé bereits vorgesehen, aber nicht umgesetzt wurde,
– besserer Zugang zu Visa für Kurzaufenthalte für AKP-Staatsangehörige und 

günstigere Bedingungen für die Mobilität von Zeitarbeitskräften,
– Umsetzung eines Informationsprogramms in den AKP-Ländern für Personen, die in 

die Union einwandern wollen;

50. fordert die Kommission auf, eine Strategie zur Unterstützung der Aufnahme- und 
Transitländer auszuarbeiten, die die größte Migrationslast zu tragen haben, und 
zusammen mit den betroffenen Ländern Aktionsprogramme für Migranten in den 
ermittelten „Migrationsschwerpunkten“ und Transitgebieten zu prüfen, die sich an die 
am meisten gefährdeten Bevölkerungsgruppen von Migranten (Frauen, unbegleitete 
Minderjährige) mit folgenden Zielen wenden:
– Unterstützung dieser Bevölkerungsgruppen bei der Erlangung einer gewissen 

Unabhängigkeit und der Verwirklichung auf andere Weise als durch Mobilität,
– Verbesserung der Lebensbedingungen von Migranten in Transitgebieten, 

insbesondere in der Sahel-Zone (Informationszentren, Hilfen für ausländische 
Migranten),

– Vorschlag für Maßnahmen zur Verhütung und Behandlung von sexuell 
übertragbaren Krankheiten und von Aids in den Migrationsschwerpunkten und auf 
den Migrationsrouten in Anbetracht der Verbindung, die zwischen der Verbreitung 
sexuell übertragbarer Krankheiten und der Mobilität von Menschen besteht;

51. fordert, dass ein Fokus dieser Aktionsprogramme die Analyse der psychischen 
Auswirkungen von Migration und Vertreibung sowie die psychologische Betreuung und 
Unterstützung der unter den negativen Auswirkungen leidenden Frauen und Kinder sein 
wird;

52. fordert, dass die Union die Initiativen der internationalen Gemeinschaft, die darauf 
abzielen, die Begriffe politischer, wirtschaftlicher und Umweltflüchtling klar zu 
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definieren, unterstützt und jeder Kategorie angemessenen Schutz und angemessene 
Unterstützung gewährt; ist der Auffassung, dass Vertriebenen im gleichen Umfang 
Schutz gewährt werden muss, wie dies für Flüchtlinge im Rahmen des 
Übereinkommens über die Rechtsstellung von Flüchtlingen vom 28. Juli 1951 
vorgesehen ist; fordert die Staaten und die internationale Gemeinschaft auf, für die 
Achtung der Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Binnenvertriebene zu sorgen, 
und empfiehlt, diese Normen zum Schutz von Vertriebenen in Form einer 
internationalen Konvention zu sanktionieren;

53. ist besorgt über die finanzielle Schwierigkeiten, denen sich das UNHCR 
gegenübersieht; ist der Auffassung, dass die Kommission ihre finanzielle Unterstützung 
für vom UNHCR geführte Projekte verstärken und die Europäische Union als 
Hauptbeitragszahler zum UNHCR-Etat Druck auf die anderen Geber ausüben muss, 
damit das UNHCR über die Mittel verfügt, um seinen Auftrag unter den bestmöglichen 
Bedingungen durchzuführen;

54. fordert die Kommission auf, Projekte in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit dem 
UNHCR und den betroffenen Ländern oder regionalen Organisationen auszuarbeiten, 
und zwar im Hinblick auf:
– Maßnahmen zur freiwilligen Rückkehr für Flüchtlinge und Vertriebene, 
– die Schaffung von begleitenden Strukturen für die Unterstützung bei der 

Wiederansiedlung dieser Bevölkerungsgruppen;

55. ermutigt die Transit- und Herkunftsländer, eine aktive Rolle beim neuen Ansatz für 
Migration und Entwicklung zu übernehmen;

56. fordert die Kommission auf, in einen Dialog mit den Herkunftsländern einzutreten und 
diese aufzufordern, gegen die Menschenrechte verstoßende Praktiken wie 
Genitalverstümmelung bei Frauen, Zwangsheirat, Polygamie und nicht einvernehmliche 
Scheidung zu verbieten;

57. fordert die Kommission auf, die Ausgaben und Programme für Entwicklungshilfe in 
Drittländern quantitativ und qualitativ zu bewerten und die Ergebnisse, die diese 
Maßnahmen bezüglich der Verbesserung der Stellung der Frauen in den 
Herkunftsländern von Migrantinnen erzielen konnten, zu evaluieren;

58. fordert die Mitgliedstaaten auf, insbesondere die Auswirkungen von konfliktbedingten 
Umsiedlungen auf die soziale, körperliche und psychische Situation von Migrantinnen 
zu prüfen, die aufgrund ihrer prekären Lage stärker gefährdet sind, Opfer von 
Gewalttaten zu werden;

59. fordert die Mitgliedstaaten und die Europäische Union auf, dafür Sorge zu tragen, dass 
Einwanderinnen, die Opfer von Gewalt sind, voll und ganz über ihre Rechte informiert 
werden, dass sie einen effektiven Zugang zu Rechtsbeistand haben und dass sie einen 
eigenständigen Rechtsstatus sowie eine Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung erhalten 
können; 

60. fordert die Kommission und den Rat auf, Frauen, die in die EU auswandern wollen, 
durch ihre Vertretungen und Botschaften vor Ort systematisch über die Bedingungen 
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einer legalen Einwanderung, ihre Rechte und Pflichten sowie die Grundsätze und Werte 
der europäischen Gesellschaften zu informieren;

61. fordert daher die Mitgliedstaaten auf, spezifische entwicklungspolitische Maßnahmen 
und Programme auszuarbeiten, um zu gewährleisten, dass weiblichen Opfern von 
konfliktbedingten Vertreibungen und anderen Migrantinnen, die unter den mentalen, 
körperlichen und sozialen Auswirkungen ihrer Umsiedlung leiden, ärztliche, soziale und 
psychologische Hilfe gewährt wird;

62. betont die Bedeutung des Austauschs bewährter Praktiken sowohl zwischen den 
Mitgliedstaaten als auch zwischen ihnen und Drittländern, insbesondere 
Entwicklungsländern;

63. bedauert, dass die Kommission die Geschlechterperspektive in ihrer Mitteilung zum 
Thema „Migration und Entwicklung: Konkrete Leitlinien“ nicht angemessen 
berücksichtigt hat; schlägt die Einsetzung einer ständigen interinstitutionellen Task 
Force auf hoher Ebene vor, die die Entwicklung der gemeinschaftlichen 
Einwanderungspolitik aus der Geschlechterperspektive überwachen und insbesondere 
ein Instrumentarium für die Gender-Folgeabschätzung im Vorfeld der Annahme 
etwaiger Maßnahmen im Bereich der Einwanderungspolitik schaffen soll;

64. fordert den Rat und die Kommission auf, EU-Leitlinien sowie konkrete und auf die 
Gleichstellung ausgerichtete Ziele und Indikatoren im Bereich der 
Einwanderungspolitik festzulegen, zu denen auch Sensibilisierungsmaßnahmen auf 
nationaler Ebene gehören, die die Berücksichtigung der Geschlechterperspektive in der 
Einwanderungspolitik und eine regelmäßige Beurteilung der Maßnahmen aus der 
Gleichstellungsperspektive gewährleisten sollen;

65. fordert den Rat, die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, einen Rechtsrahmen zu 
schaffen, der Einwanderinnen das Recht auf den Besitz ihres Reisepasses und ihrer 
Aufenthaltsgenehmigung einräumt und der die Möglichkeit vorsieht, dass eine Person, 
die ihnen diese Dokumente abnimmt, strafrechtlich zur Verantwortung gezogen wird;

66. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, den Dialog mit den 
Herkunftsländern von Wanderarbeitnehmerinnen zu intensivieren, um die Wahrung der 
Rechte der Frau und des Grundsatzes der Gleichstellung der Geschlechter zu fördern 
und den Kampf gegen Armut und wirtschaftliche Abhängigkeit von Frauen 
voranzutreiben;

67. betont, dass Migration und Integration eng miteinander verknüpft sind und dass es für 
eine erfolgreiche Migration zum Nutzen aller Beteiligten notwendig ist, dass die 
Migrationsstrategien mit umfassenden und breit gefächerten Integrationsstrategien 
einhergehen;

68. bedauert, dass seit dem Gipfel von Tampere im Jahre 1999 keine Fortschritte im 
Bereich der Integration erzielt wurden, und ist der Auffassung, dass die Europäische 
Union ihre Verantwortung in diesem Bereich nunmehr übernehmen muss; begrüßt in 
dieser Hinsicht die Einrichtung des Europäischen Fonds für die Integration von 
Drittstaatsangehörigen; spricht sich für die rasche Einsetzung einer Europäischen 
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Beobachtungsstelle für Migration aus, um die Bemühungen der Europäischen Union 
und der Mitgliedstaaten im Hinblick auf die Integration voranzutreiben;

69. hebt hervor, dass Migranten eine Bereicherung für die Aufnahmeländer darstellen, und 
drängt darauf, dass diese Rolle besser anerkannt und gefördert wird; hebt hervor, dass 
sowohl die europäischen Bürgerinnen und Bürger als auch die zugewanderten 
Arbeitskräfte Rechte und Pflichten haben, die jederzeit zu beachten sind;

70. fordert die Mitgliedstaaten auf, diese positiven Aspekte zum Bestandteil nationaler 
Informationskampagnen zu machen;

71. ersucht die Mitgliedstaaten, ein gerechtes und transparentes Verfahren festzulegen, um 
den Zugang von Migranten zur Beschäftigung unter angemessenen Arbeits-, 
Gesundheits- und Sicherheitsbedingungen sowie deren Einstellung durch die 
Unternehmen zu erleichtern;

72. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, unterschiedliche 
Jugendaustauschprogramme aufzulegen, Initiativen im Rahmen des Siebten 
Forschungsprogramms zu ergreifen und engere Beziehungen zu den betreffenden 
Drittländern in den Bereichen Kultur und Ausbildung zu fördern, indem die 
Zusammenarbeit zwischen Bildungseinrichtungen der EU und der Entwicklungsländer 
verstärkt wird, sowie Wiedereingliederungsmaßnahmen zu unterstützen;

73. fordert die Kommission auf, zusammen mit den Mitgliedstaaten Austauschprogramme 
für Studierende und junge Hochschulabsolventen der Entwicklungsländer zu fördern 
und zu vertiefen, damit ähnlich wie bei den Programmen Erasmus, Erasmus-Mundus, 
Comenius, Sokrates und Leonardo da Vinci, deren Ergebnisse als recht positiv bewertet 
wurden, die Ziele der zeitlich befristeten Migration sowie die Übertragung bewährter 
Verfahren und Lehren in ihre Herkunftsländer gefördert werden;

74. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, den Beitrag zur Entwicklung zu 
verbessern, der nicht über Finanzmittel, sondern auf sozialer/beruflicher Ebene geleistet 
wird, indem sie die Rolle der jungen Erwachsenen beurteilen, die Integration und die 
Teilnahme am öffentlichen Leben verbessern sowie die einschlägigen Akteure auf dem 
Gebiet der Wirtschaftsmigration, z.B. die Nichtregierungsorganisationen und 
Sozialpartner in den Herkunfts- und Zielländern, miteinander in Verbindung bringen.

75. fordert die Europäische Union und die Mitgliedstaaten auf, die Behandlung der 
Migrationsthematik im Rahmen ihrer Beziehungen zu Drittländern nicht als eine 
Fortsetzung ihrer restriktiven Migrationspolitiken zu verstehen; spricht sich gegen jede 
„Externalisierung“ der Migrationspolitik der Union und der Mitgliedstaaten aus, die 
darin besteht, die Verantwortung für Migrationsangelegenheiten allein auf die Länder 
des Südens abzuwälzen;

76. bemerkt übrigens, dass die Steuerung der Migrantenströme keine Vorbedingung für 
irgendein Assoziierungsabkommen sein darf;

77. fordert, dass die Kommission und die Mitgliedstaaten konkrete Initiativen zur 
Förderung des Zugangs zu den legalen Zuwanderungskanälen vorschlagen, um den 
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illegalen Arbeitsmarkt und die Ausbeutung zu bekämpfen, deren Opfer die 
Wanderarbeitnehmer sind;

78. fordert die Mitgliedstaaten auf, eine echte Aufnahmepolitik durchzuführen, die auf der 
Achtung der Menschenrechte und des Völkerrechts beruht;

79. fordert alle Mitgliedstaaten der Union auf, die Internationale Konvention zum Schutz 
der Rechte von Migranten zu ratifizieren und ihre internationalen Verpflichtungen im 
Hinblick auf den Schutz von Migranten und ihren Familienangehörigen voll und ganz 
einzuhalten;

80. stellt die zunehmende Ausbeutung von Wanderarbeitnehmern fest, und fordert die 
Mitgliedstaaten auf, die Durchsetzung von europäischem und nationalem Arbeitsrecht 
zu gewährleisten und allen Wanderarbeitnehmern Rechtsschutz und den Schutz ihrer 
bürgerlichen Rechte gegen Missbrauch und Ausbeutung zu gewähren;

81. fordert die Union und die Mitgliedstaaten auf, sich um die Annäherung der 
Rechtsstellung von in der Europäischen Union legal ansässigen Drittstaatsangehörigen 
an die Rechtsstellung der Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten zu bemühen und ihnen 
ein Höchstmaß an Rechtssicherheit zu gewähren, um in Richtung auf das Ziel der 
Einführung einer europäischen Staatsbürgerschaft, die Nicht-Gemeinschaftsbürgern 
offen steht, voranzukommen;

82. erkennt an, wie wichtig es ist, mindestens ein gemeinsames Mindestniveau von Rechten 
in der ganzen Union für Angehörige von Drittstaaten zu gewährleisten; begrüßt daher 
die Pläne, gleiche Bedingungen für alle Einwanderer zu schaffen, die auf die 
Arbeitsmärkte der Union strömen;

83. begrüßt den Plan, ein faires und transparentes Zulassungsverfahren für Saisonarbeiter 
einzuführen und ihnen Rechte zu gewähren; ist der Auffassung, dass teilqualifizierte 
und gering qualifizierte Migranten gebührend berücksichtigt werden sollten; ist der 
Auffassung, dass es darauf ankommt, diese besonders schutzbedürftige Kategorie von 
Arbeitnehmern vor Diskriminierung und Ausbeutung zu schützen;

84. fordert die Mitgliedstaaten auf, dafür Sorge zu tragen, dass dem Ehegatten und den 
Kindern der Person, die primär den Rechtsstatus innehat, nach der Genehmigung des 
Antrags auf Familienzusammenführung ein eigenständiger Rechtsstatus und eine 
Arbeitsgenehmigung erteilt werden, um deren Rechte voll und ganz zu gewährleisten 
und zu wahren und deren gesellschaftliche Eingliederung zu erleichtern;

85. fordert die Mitgliedstaaten auf, zur Behandlung der Anträge und Beschwerden der 
Zuwanderer in Bezug auf ihre Arbeitsbedingungen, ihre Rechtssicherheit oder eine 
diskriminierende Behandlung die Benennung eines „bevorzugten Gesprächspartners“ 
(Ombudsmann) vorzusehen, und fordert die Kommission auf, nationale und regionale 
bewährte Verfahren der Mitgliedstaaten auf diesem Gebiet zu untersuchen;

86. bedauert, dass der Zusammenhang zwischen Menschenhandel und Migration nicht 
gebührend anerkannt wird; stellt fest, dass viele Frauen, die Opfer von Menschenhandel 
sind, keinen Zugang zu Rechtsschutz bzw. Sozialschutz haben; fordert die Kommission 



PE 371.990v04-00 20/44 RR\619884DE.doc

DE

und die Mitgliedstaaten auf, den Schwerpunkt ihrer Strategien zur Bekämpfung des 
Menschenhandels auf die Prävention und den Schutz der Opfer zu legen; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, den betroffenen Frauen die Möglichkeit eines langfristigen 
Aufenthalts einzuräumen;

87. fordert die Kommission und den Rat auf, den Kampf gegen den Menschenhandel im 
Zusammenhang mit der Migration zur Priorität der Europäischen Union zu machen und 
angemessene finanzielle Mittel dafür bereitzustellen; ist der Auffassung, dass der in 
Ausarbeitung befindliche Aktionsplan diese Priorität widerspiegeln, den am stärksten 
gefährdeten Personen, insbesondere Frauen und Minderjährigen, besondere Bedeutung 
beimessen und auf die notwendige Zusammenarbeit mit den Herkunfts- und 
Transitländern drängen muss;

88. erwartet von der Kommission, dass sie, wenn sie Maßnahmen gegen den organisierten 
Menschenhandel aus Entwicklungsländern ergreift, nicht die Opfer kriminalisiert, 
sondern sich auf die Bestrafung der Täter konzentriert; stellt fest, dass viele Frauen, die 
Opfer von Menschenhandel sind, keinen Zugang zu Rechts- oder Sozialschutz haben; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, diesen Frauen die Möglichkeit eines langfristigen 
Aufenthaltsrechts einzuräumen;

89. fordert den Rat auf, die in dieser Entschließung vorgebrachten Empfehlungen in den 
gemeinsamen Standpunkt aufzunehmen, der im Hinblick auf den von den Vereinten 
Nationen im September 2006 veranstalteten hochrangigen Dialog über internationale 
Migration und Entwicklung ausgearbeitet wird;

90. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen der Mitgliedstaaten der EU und der AKP-Länder, dem AKP-EU-Rat 
und der Paritätischen Parlamentarischen Versammlung AKP-EU zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Ziel dieses Initiativberichts ist es, den Zusammenhang zwischen internationaler Migration und 
Entwicklung im Hinblick auf Empfehlungen für die Kooperations- und Entwicklungspolitik 
der Europäischen Union zu analysieren.

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts gab es weltweit 175 Millionen Migranten (3% der 
Weltbevölkerung). Diese Zahl hat sich in 40 Jahren fast verdreifacht.
40% der Migranten leben in Entwicklungsländern.

Die Motive für Migration sind vielfältig. Demographie und Armut sind nach wie vor 
entscheidende Faktoren. Doch die Geschichte, kulturelle Verbundenheit, sprachliche Nähe 
oder antidemokratische Regime sind ebenfalls von Bedeutung bei den Migrantenbewegungen. 
Der Europäischen Union kommt eine wichtige Rolle zu, damit die Migration eine 
Hebelwirkung für die Entwicklung entfaltet. Dieser Bericht ist als eine Art „Toolbox“ 
konzipiert, die sie gegebenenfalls bei der Verfolgung dieses Ziels nutzen kann.
Er kann jedoch die Thematik nicht erschöpfend behandeln, und zwar aus zwei Gründen:

– zum einen ist es nicht Gegenstand dieses Berichts, sich zur Migrationspolitik der EU 
und ihrer Mitgliedstaaten zu äußern;

– zum anderen erhebt er in Bezug auf den Aspekt Entwicklung selbst nicht den Anspruch, 
ein so umfassendes Thema in allen Einzelheiten zu behandeln; einige Überlegungen 
oder Empfehlungen werden nur skizziert und müssen in Zukunft weiterentwickelt 
werden.

I) Die Thematik Migration: Eine Herausforderung für die Politik der 
Zusammenarbeit der EU

A - Ein neuer Ansatz
Die Migrationspolitik der Union beruht in zweifacher Hinsicht auf einer Illusion.
Illusion, dass wir die Grenzen dicht machen können.
Die EU und ihre Mitgliedstaaten verstehen die Migrationsthematik im Rahmen ihrer 
Beziehungen zu Drittländern nur als eine Fortsetzung ihrer restriktiven Migrationspolitiken. 
Daraus ergibt sich eine in erster Linie defensive und auf Absicherung abzielende Sicht, die 
dazu führt, den Staaten des Südens die gesamte Verantwortung aufzuladen 
(„Externalisierung“ unserer Migrationspolitik).
Darum geht es jedoch nicht im vorliegenden Bericht. Die Berichterstatterin möchte dennoch 
darauf hinweisen, dass nur eine völlig veränderte Sicht der Dinge der EU ermöglichen wird, 
auf diese Aspekte der Migration und Entwicklung Einfluss zu nehmen.
Illusion, dass sich die Migration allein aus der Armut erklärt.
Im Gegensatz zu den herkömmlichen Vorstellungen hat die Entwicklung in einer ersten Phase 
eher eine Verstärkung als eine Verlangsamung der Migration zur Folge. Die Aufstockung der 
Hilfe allein stellt somit keine Antwort dar. Sie ist eine notwendige, aber keine ausreichende 
Bedingung.
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Der Ansatz der Europäischen Union muss somit überprüft werden.
Die Grundlagen müssen innovative Instrumente bilden, um die Rolle der Migranten bei der 
Bekämpfung der Armut und dem Engagement für Entwicklung anzuerkennen und zu fördern. 
Wir müssen von dem Ansatz „weniger Migration durch mehr Entwicklung“ zu der 
Zielsetzung „mehr Entwicklung durch bessere Steuerung der Migration“ übergehen.

Es ist eine stärkere Konzentration auf Afrika und die Süd-Süd-Migartion erforderlich.

Die Afrikanische Union hat auf Betreiben des Präsidenten AU-Kommission Konaré die 
Migration zu einem zentralen Thema ihrer Maßnahmen erhoben. Die EU muss die 
Migrationsthematik ganz oben auf die Agenda setzen und in den Mittelpunkt des politischen 
Dialogs zwischen Europa und Afrika stellen.

B - Neue Instrumente
Die Union hat in den letzten Monaten eine sachdienliche Analyse über die Thematik 
Migration und Entwicklung durchgeführt. Sie verfügt aber bisher über kein Instrument, das 
für die Verfolgung dieser Ziele geeignet wäre.

1 - Eine Vorbedingung:
Einhaltung der politischen Verpflichtungen, die die EU im Jahr 2005 im Bereich der 
Entwicklungshilfe eingegangen ist (0,7% des BNP bis 2015, Verdoppelung der Hilfe für 
Afrika bis 2010).

2 - Zwei Ziele:
a) Berücksichtigung der Migration und ihrer Auswirkungen auf die Entwicklung bei der 
Verfolgung der Millennium-Entwicklungsziele.
Da die Migration indirekt mit jedem der Millennium-Entwicklungsziele verknüpft ist, aber in 
keinem dieser Ziele ausdrücklich erwähnt wird.
b) Migration als fester Bestandteil der AKP-EU-Partnerschaft.
Initiativen in Bezug auf Migration müssen bei den laufenden Verhandlungen über die 
Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (WPA) auf der Grundlage von Artikel 13 des 
Abkommens von Cotonou berücksichtigt werden.
Die mit 25 Mio. Euro ausgestattete AKP-EU-Fazilität für Migration, die Ende 2006 
eingeführt wird, muss es gestatten, die Kapazitäten der AKP-Länder im Bereich der Migration 
zu stärken.

3 - Zwei vorrangige Instrumente:
a) Ein spezifischer Fonds, der über eine hinreichend flexible und reaktive Verwaltung zur 
Finanzierung von Maßnahmen im Bereich der gemeinsamen Entwicklung verfügt.
Die EU verfügt heute über das Programm AENEAS. Es kommt jedoch sehr häufig im 
Zusammenhang mit dem Grenzschutz und für Studien zur Anwendung, deren Interesse oft 
fraglich ist. Dieses Programm, wie auch das Nachfolgeprogramm im Jahr 2007, muss 
tatsächlich für Strategien zur Stärkung des Beitrags der Migration zur Entwicklung, 
insbesondere zur Finanzierung von Mikroprojekten im Bereich der gemeinsamen 
Entwicklung,verwendet werden.
b) Ein Garantiefonds, um den Fortbestand von Mikroprojekten von Migranten zu 
gewährleisten und deren Auswirkungen auf die Entwicklung zu maximieren.
Die Frage der Garantie ist von grundlegender Bedeutung. Bei allen derzeitigen Maßnahmen 
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fehlt dieses Instrument, mit dessen Hilfe „die nächst höhere Stufe“ erreicht werden kann und 
es den Mikro-Unternehmern ermöglicht wird, ihre Tätigkeit auszubauen und KMU zu 
gründen.

II) Rolle der Migranten im Hinblick auf die Entwicklung in ihren 
Herkunftsländern

A - Förderung des Konzepts der gemeinsamen Entwicklung und Verankerung dieses 
Konzepts in den europäischen Texten

Gemeinsame Entwicklung ist definiert als die Nutzung des Potenzials der in den reichen 
Ländern ansässigen Migrantengemeinschaften im Hinblick auf die Entwicklung in ihren 
Herkunftsländern. Durch sie soll Migration zum Hebel der Entwicklung werden, indem sich 
die Völker gegenseitig unterstützen. 

B - Förderung von Überweisungen
Die Geldüberweisungen in die Herkunftsländer (232 Mrd. Dollar im Jahr 2005, davon 167 
Mrd. in die Entwicklungsländer) übersteigen bei weitem die öffentliche Entwicklungshilfe 
(ODA), wobei die inoffiziellen Überweisungen, deren Höhe auf mindestens 50% des 
offiziellen Betrages geschätzt wird, nicht berücksichtigt wurden. Der überwiegende Teil 
dieser Mittel ist für den täglichen Bedarf der Familien bestimmt und dient oft dazu, dass sie 
nicht verhungern müssen. Nur ein geringer Teil dieser Überweisungen wird für die 
Finanzierung von Investitionen verwendet. Die Politik der EU muss darauf abzielen, deren 
Beitrag zur Entwicklung in den Herkunftsländern maximal zu steigern, und zwar durch:
– Förderung und Vereinfachung der Überweisungen von Migranten,
– Erweiterung des Zugangs von Migranten zu Finanzdienstleistungen,
– Ausrichtung der Mittel aus Überweisungen der Migranten auf produktive Investitionen.

C - Vorbeugung gegen den Braindrain und Minderung seiner negativen Auswirkungen 
auf die Entwicklung

Für viele Länder des Südens ist Migration gleichbedeutend mit Abwanderung der Bürger, die 
am besten ausgebildet sind oder über den größten Unternehmergeist verfügen. Durch den 
Braindrain verlieren die Staaten des Südens Einkommensquellen und die Aussicht darauf, 
indirekt von dem Kapital zu profitieren, das sie in die Ausbildung und Bildung dieser 
Personen investiert haben. Schlimmer ist es noch, wenn Arbeitskräfte aus dem Gesundheits- 
und Bildungswesen abwandern und dadurch die Erbringung und Qualität wesentlicher 
Dienstleistungen in den Ländern des Südens beeinträchtigt werden. Die ernste Krise, in der 
sich die afrikanischen Gesundheitssysteme befinden, erfordert eine dringende und spezielle 
Antwort. Im Süden müssen Strategien nach dem Motto „Ausbilden und Behalten“ eingeführt 
werden.
Im Norden müssen Maßnahmen im Hinblick auf die Steuerung der Einstellungen von 
Arbeitnehmern aus dem Süden im Rahmen europäischer und nationaler „Verhaltenskodizes“ 
angenommen werden.
Vorrangiges Ziel muss jedoch die Förderung der Mobilität von Intelligenz sein, um die 
negativen Auswirkungen der Abwanderung auszugleichen. Am Erfolgversprechendsten sind 
hier Systeme einer „doppelten Anstellung“, die es Forschern, Lehrern, Vertretern der 
Ärzteschaft der Länder des Südens ermöglichen müssen, einer Einrichtung in ihrem Land die 
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Hälfte ihrer Zeit zur Verfügung zu stellen.

D - Anpassung der Migrationspolitik an die Erfordernisse der Entwicklung

Ziel ist es, die zirkuläre Migration oder „Pendlermigration“ zu fördern, die den größten 
Beitrag zur Entwicklung der Aufnahme- und Herkunftsländer leistet.

III) Einflussnahme auf die Süd-Süd-Migration

A – Stärkung der Kapazitäten der Staaten des Südens bei der Verwaltung ihrer eigenen 
Migrationspolitik

Das Recht der Länder des Südens auf eine autonome Migrationspolitik, die sich nicht als das 
Instrument einer vom Norden diktierten Migrationspolitik versteht, muss anerkannt und die 
Kapazitäten der Staaten des Südens in diesem Bereich müssen gefördert werden.

B – Unterstützung der Initiativen regionaler Organisationen
In den Räumen des offiziellen freien Verkehrs (vom Typ Wirtschaftsgemeinschaft 
Westafrikanische Staaten – CEDEAO) muss für die Überschreitung einer internationalen 
Grenze bezahlt werden. Die Afrikanische Union und die regionalen afrikanischen 
Organisationen können eine wichtige Rolle bei der Steuerung von Wirtschaftsmigration in 
Afrika beispielsweise durch bilaterale und multilaterale Abkommen und entsprechende 
Klauseln zur Achtung der Menschenrechte und der ILO-Normen spielen.

C – Initiierung von regionalen „Mini-Marshall-Plänen“ in den wichtigsten 
Auswanderungsgebieten in Afrika

Der Kampf gegen die illegale Einwanderung könnte im Rahmen eines gezielt auf einige 
Schlüsselgebiete gerichteten integrierten Ansatzes neue Schlagkraft erhalten.

D – Durchführung von gezielt auf Migrationsschwerpunkte und Transitgebiete von 
Migranten gerichteten Maßnahmen

Es sollten „Migrationsschwerpunkte“ ermittelt werden, die alle Möglichkeiten zur 
Intervention bieten. Migrationsschwerpunkte lassen sich definieren als Orte, an denen die 
Ströme freiwilliger Migranten zusammen- und auseinanderlaufen. Es handelt sich um Staaten 
(Gabun, Nigeria, Elfenbeinküste, Südafrika und Libyen) oder große Städte (Dakar, Accra, 
Cotonou, Duala, Nairobi, usw.), die über moderne Transport- und Kommunikationsmittel, 
Aufnahme-, Abreise- oder Transitmöglichkeiten im Rahmen des Entstehens einer neuen stark 
frequentierten Migrationsroute (Nord-Sahel) verfügen.
Durch diese Maßnahmen sollten die am meisten gefährdeten Bevölkerungsgruppen von 
Migranten (Frauen, unbegleitete Minderjährige) unterstützt werden, um ihnen zu helfen, eine 
gewisse Unabhängigkeit zu erlangen und sich auf andere Weise als durch Mobilität zu 
verwirklichen.

E – Bessere Berücksichtigung der speziellen Rolle von Frauen im Bereich Migration und 
Entwicklung

Der speziellen Rolle von Frauen wird in der Migrationspolitik keine oder nicht genügend 
Bedeutung beigemessen. Dabei machen Frauen beinahe die Hälfte der internationalen 
Migranten aus (48,6%). Zahlreiche Studien belegen, dass durch die Unterstützung der von 
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Frauen geführten Projekte ein optimaler Beitrag zur Entwicklung geleistet werden kann. 
Durch Programme müssen insbesondere Dorfbanken und Frauensparvereine unterstützt 
werden, die sich im Hinblick auf ihren Beitrag zur Entwicklung bewährt haben.

F – Investition in Bildung und Ausbildung
Seit mehreren Jahren empfiehlt das Europäische Parlament, dass 20% der Entwicklungshilfe 
der EU für Ziele im Bereich der Bildung und primären Gesundheitsversorgung bereitgestellt 
werden. Doch davon ist man weit entfernt…. So liegt der für Bildung und Gesundheit im 
Rahmen des EEF bereitgestellte Finanzrahmen (4,98% im Jahr 2004) weit unter diesem 
Referenzbetrag.

G – Förderung „menschenwürdiger Arbeit“
Die EU müsste als weltweiter Akteur einer der Hauptverfechter einer Agenda für eine 
menschenwürdige Arbeit und eine menschenwürdige Alterssicherung für alle sein. 
„Menschenwürdige Arbeit“ stellt in zweifacher Hinsicht eine Herausforderung für die 
Migration dar:
– im Norden, weil die reichen Länder eine menschenwürdige Arbeit für alle bieten 

müssen,
– im Süden, weil eine Partnerschaft für Entwicklung, in deren Mittelpunkt 

menschenwürdige Arbeit steht, ermöglichen würde, im Vorfeld der Migration 
Maßnahmen zu ergreifen.

IV) Das spezielle Problem der Flüchtlinge und „Vertriebenen“

A – „Vertriebene“: Vergessene Opfer vergessener Krisen…
Im Jahr 2005 gab es weltweit fast 9,2 Millionen Flüchtlinge und 25 Millionen 
„Binnenvertriebene“ aufgrund von Kriegen und Verfolgung, davon die Hälfte in Afrika. 
Millionen von Zivilpersonen wurden infolge einer Naturkatastrophe, einer Dürreperiode, von 
Krisensituationen aufgrund der Zerstörung der Wälder und der Wüstenbildung ebenfalls von 
zu Hause vertrieben. Deren Zahl könnte in wenigen Jahren die 50 Millionen erreichen.
Die derzeitige Regelung zum Schutz der Flüchtlinge gestattet es nicht, diesen 
Bevölkerungsgruppen Hilfe zu leisten, und begründet eine unerträgliche Hierarchie der Opfer. 
Ohne spezielles Mandat unterstützt das UNHCR 5,6 Millionen Vertriebene zusätzlich zu 
seinen Hilfsmaßnahmen für die 9,2 Millionen Flüchtlinge.
Die EU muss dessen Maßnahmen unterstützen und Druck ausüben, damit die internationale 
Gemeinschaft die Begriffe politischer, wirtschaftlicher und Umweltflüchtling klar definiert 
und jeder Kategorie angemessenen Schutz und angemessene Unterstützung gewährt.
Zunächst ist es dringend erforderlich, den in der Flüchtlingskonvention von 1951 
vorgesehenen Schutz auf „Vertriebene“ auszudehnen.

B – Unterstützung von Maßnahmen zur Rückführung und zur freiwilligen 
Wiederansiedlung von Flüchtlingen und Vertriebenen in partnerschaftlicher Zusammenarbeit 
mit dem UNHCR und den betroffenen Ländern oder regionalen Organisationen.
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V) Migration, Würde und Menschenrechte

Migranten sind am stärksten von sich verschlechternden Lebensverhältnissen betroffen, die 
einerseits aus der sozialen Ungleichheit und Diskriminierung und andererseits aus den 
Ungleichheiten zwischen Ländern und der Vormachtstellung des Nordens gegenüber dem 
Süden resultieren.

A – Schutz der Rechte von Migranten
Kein europäischer Staat hat das umfassendste Instrument zum Schutz der Rechte von 
Wanderarbeitnehmern ratifiziert, nämlich die Internationale Konvention zum Schutz der 
Rechte von Migranten, die am 18. Dezember 1990 von der Generalversammlung der 
Vereinten Nationen angenommen wurde und am 1. Juli 2003 in Kraft trat. Sie müssen dies 
unverzüglich tun.

B – Förderung der Integration von Migranten
Schon eine Zahl genügt, um deutlich zu machen, wie unzureichend das Engagement der EU 
im Bereich der Integration ist: Seit 1999 wurden 15 Mio. EUR für Programme zur Integration 
legaler Zuwanderer, d.h. 0,5 EUR pro Zuwanderer, ausgegeben…..
Ziel ist nach wie vor die Einführung einer europäischen Staatsbürgerschaft, die 
Nichtgemeinschaftsbürgern offen steht („Zivilbürgerschaft“). Bis dahin sollte die 
Rechtsstellung von in der Europäischen Union ansässigen Drittstaatsangehörigen der 
Rechtsstellung der Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten angenähert und ihnen ein 
Höchstmaß an Rechtssicherheit gewährt werden.

C – Bekämpfung des illegalen Handels im Zusammenhang mit der Migration
Die Schließung der Grenzen hat zu kommerziellem Menschenschmuggel, Mafia-
Schleusernetzen, Handel mit gefälschten Papieren und illegalem Handel mit Arbeitskräften 
geführt.
Die EU muss den Kampf gegen den Menschenhandel im Zusammenhang mit der Migration 
zur Priorität machen. Die Kommission muss in ihrem Aktionsplan den am meisten 
gefährdeten Personen, insbesondere Frauen und Minderjährigen, besondere Bedeutung 
beimessen und nachdrücklich auf die notwendige Zusammenarbeit mit den Herkunfts- und 
Transitländern hinweisen.
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STELLUNGNAHME DES AUSSCHUSSES FÜR AUSWÄRTIGE 
ANGELEGENHEITEN

für den Entwicklungsausschuss

zu Entwicklung und Migration
(2005/2244(INI))

Verfasser der Stellungnahme: Ioannis Kasoulides

VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten ersucht den federführenden 
Entwicklungsausschuss, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. begrüßt die Schlussfolgerungen des Ratsvorsitzes der Tagung des Europäischen Rates 
vom 15./16. Dezember 2005 betreffend einen globalen Ansatz für die Migration sowie die 
jüngsten Kommissionsvorschläge betreffend Braindrain, Überweisungen, Diaspora, 
temporäre und zirkuläre Migration, Sozialversicherungsansprüche, Mehrfachvisa usw;

2. ermutigt die Transit- und Herkunftsländer, eine aktive Rolle beim neuen Ansatz für 
Migration und Entwicklung zu übernehmen;

3. unterstreicht die Bedeutung von Überweisungen und hält es für unbedingt erforderlich, 
dass Regelungen gefunden werden, damit die Gelder rascher, sicherer und preisgünstiger 
zu ihren Empfängern gelangen, wodurch auch Produktivinvestitionen in den 
Entwicklungsländern erleichtert würden;

4. anerkennt die Bedeutung der Diaspora bei der Stärkung der Beziehungen zwischen der 
EU und den Herkunftsländern, vor allem im Bereich der Migration; fordert eine engere 
Zusammenarbeit zwischen Institutionen in den Entwicklungsländern und in den EU-
Mitgliedstaaten, einschließlich der Durchführung von Ko-Entwicklungsprojekten; 

5. begrüßt die Initiativen, den Braindrain aus bestimmten Ländern und Fachsektoren 
umzukehren und in zirkuläre Migration umzuwandeln, und fordert, dass der Aufbau einer 
wechselseitigen Kooperation zwischen der EU und den Herkunftsländern zum Beispiel 
durch Institutionen und Programme wie AENEAS unterstützt wird;

6. fordert, dass die Bedeutung der Rolle der Frauen bei der Migration und der Entwicklung 
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ihrer Herkunftsgemeinschaften anerkannt wird, und dringt darauf, dass die 
Geschlechterdimension in allen Entwicklungs- und Migrationsprogrammen und -projekten 
anerkannt wird;

7. befürwortet die Einbeziehung der Migrationsthematik in die außenpolitischen 
Maßnahmen der EU nach dem Beispiel des Barcelona-Prozesses;

8. anerkennt die Notwendigkeit von Kooperationsabkommen für die Ko-Entwicklung und 
von Rücknahmeabkommen zwischen der EU und den Transit- und Herkunftsländern der 
Migranten, unter die Achtung der universellen Grundsätze der Menschenrechte sowie der 
verantwortungsvollen Regierungsführung;

9. befürwortet den Vorschlag des Rates, im Jahre 2006 ein EuroMed-Ministertreffen zur 
Migration abzuhalten; befürwortet ferner den im Juli 2006 in Rabat stattfindenden Euro-
Afrika-Gipfel über Migration, auf dem die Zuwanderung aus den Maghrebländern und aus 
den Ländern südlich der Sahara nach Europa diskutiert wird;

10. empfiehlt, dass der Rat geeignete Maßnahmen trifft, um eine bessere Zusammenarbeit und 
Koordinierung zwischen den in jedem Mitgliedstaat für Migration bzw. für Entwicklung 
Verantwortlichen zu gewährleisten.
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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten ersucht den federführenden 
Entwicklungsausschuss, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. ist der Ansicht, dass eine klare und wohl definierte Politik für Wirtschaftsmigration 
kurzfristig eine mögliche Teillösung für Engpässe auf den Arbeitsmärkten aufgrund der 
demografischen Veränderungen in der europäischen Bevölkerung bieten kann; stellt fest, 
dass eine solche Politik die Förderung und Erschließung des Arbeitskräftepotentials der 
nationalen Arbeitsmärkte (Inländer und bereits niedergelassene Migranten) nicht 
vernachlässigen darf;

2. ersucht die Mitgliedstaaten, ein gerechtes und transparentes Verfahren festzulegen, um 
den Zugang von Migranten zur Beschäftigung unter angemessenen Arbeits-, Gesundheits- 
und Sicherheitsbedingungen sowie deren Einstellung durch die Unternehmen zu 
erleichtern;

3. betont, dass Migration und Integration eng miteinander verknüpft sind und dass es für eine 
erfolgreiche Migration zum Nutzen aller Beteiligten notwendig ist, dass die 
Migrationsstrategien mit umfassenden und breit gefächerten Integrationsstrategien 
einhergehen;

4. stellt fest, dass die meisten Migranten – unabhängig von ihrem offiziellen Status – in den 
Städten wohnen und dass sich die Städte den Herausforderungen der Migration stellen und 
die mit ihr verbundenen Möglichkeiten nutzen müssen, unabhängig von den bestehenden 
Kompetenzen und Ressourcen; dies sollte sich in allen Programmen und politischen 
Maßnahmen zu Migration und Entwicklung, einschließlich Programmen wie AENEAS 



RR\619884DE.doc 31/44 PE 371.990v04-00

DE

und EuropeAid, widerspiegeln;

5. erkennt an, dass das Phänomen des Braindrain, in dessen Rahmen das intellektuelle, 
akademische und fachliche Potenzial von Drittländern infolge der Migration in die EU 
abnimmt, sich durch die Abwanderung von Fachleuten negativ auf die gesamte 
Entwicklung dieser Länder auswirkt; ist jedoch der Ansicht, dass skrupellose Agenturen, 
die qualifiziertes Personal unter Vorspiegelung falscher Tatsachen einstellen, besonders 
im Auge behalten werden sollten; begrüßt den Vorschlag der Kommission, die zirkuläre 
Migration zu unterstützen, in deren Rahmen Migranten zwischen ihrem Herkunftsland 
und dem Bestimmungsland hin- und herreisen und so ihrem Heimatland mit dem 
erworbenen Wissen und den gesammelten Erfahrungen zur Verfügung stehen; weist 
darauf hin, dass die zirkuläre Migration durch Integrationsmaßnahmen für abwandernde 
und rückkehrende Migranten flankiert werden sollte; verweist auf die Rolle von 
Zivilgesellschaft, Nichtregierungsorganisationen und Sozialpartnern in diesem Prozess; ist 
der Auffassung, dass die Mitgliedstaaten, die von der Migration profitieren, auch dazu 
beitragen sollten, den Ausbildungsbedarf in Drittländern zu decken; hält es für besonders 
wichtig, Vorkehrungen zu treffen, um Zwangsmigration zu verhindern, insbesondere in 
Bezug auf die Verhütung, Beobachtung und Verringerung des Menschenhandels;

6. begrüßt ferner die Vorschläge der Kommission für einen Dialog in Fragen der 
Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung sowie zur Durchführung von 
Mobilitätsprogrammen für erwerbstätige Zuwanderer, die die vorhandenen 
Qualifikationen der Migranten und die Bedürfnisse des Entwicklungslandes miteinander 
verknüpfen;

7. stellt fest, dass die Tatsache, dass bestimmte berufliche und/oder akademische 
Qualifikationen von Arbeitnehmern aus Drittländern nicht oder nur unter Schwierigkeiten 
anerkannt werden, deren gleichberechtigte Eingliederung in die Arbeitsmärkte der 
Mitgliedstaaten der EU erschwert; ist der Auffassung, dass Migranten Zugang zu 
Ausbildungsprogrammen haben sollten, solange sie in der EU beschäftigt sind, sodass sie 
ihre fachliche Kompetenz entwickeln können;

8. fordert die Kommission auf, unverzüglich einen Dialog mit den Regierungen der 
Herkunftsstaaten aufzunehmen, um ausgewogene Rechtsvorschriften sowie finanzielle 
und technische Hilfe zu erreichen, die Migration zulassen und die Voraussetzungen 
schaffen, dass Berufserfahrung erworben werden kann; fordert sie im Zusammenhang mit 
diesem Dialog auf, die Entwicklung spezifischer Maßnahmen in den vom Braindrain 
besonders betroffenen Sektoren (z.B. Gesundheitswesen, allgemeine und berufliche 
Bildung) in Zusammenarbeit mit den betroffenen Ländern voranzutreiben; fordert die 
Kommission daher auf, länderspezifische Programme auszuarbeiten, damit Humankapital 
sowie finanzielles, wirtschaftliches und soziales Kapital zurück in die Entwicklungsländer 
fließen kann, um so die demokratische Entwicklung sowie die Achtung und Einhaltung 
von Grundwerten zu stärken;

9. stellt fest, dass Migranten durch die im Rahmen ihrer Berufstätigkeit oder ihres Studiums 
in der EU gewonnene Erfahrung erheblich zur Entwicklung ihres Heimatlandes beitragen 
können, wobei jedoch anerkannt werden muss, dass jeder Migrant frei darüber 
entscheiden können sollte, ob und auf welche Art und Weise er zur Entwicklung seines 



PE 371.990v04-00 32/44 RR\619884DE.doc

DE

Heimatlandes beitragen möchte;

10. ist der Auffassung, dass Überweisungen sehr wichtige Finanzströme in die 
Entwicklungsländer darstellen, und begrüßt die Vorschläge der Kommission, die 
Transferzahlungen zu vereinfachen und kostengünstiger zu gestalten sowie Möglichkeiten 
für Migranten zu schaffen, die einen Teil ihrer Überweisungen für Investitionsformen zur 
Unterstützung der Entwicklung in ihrem Heimatland nutzen wollen;

11. begrüßt den Vorschlag der Kommission, Maßnahmen zu prüfen, die die Übertragung von 
Rentenansprüchen, die Anerkennung von Qualifikationen und die Einführung von 
Mechanismen zur Erleichterung der Mobilität von Forschern und sonstigen Fachkräften 
betreffen, mit dem Ziel, dass diese, falls sie es wünschen, in ihr Heimatland zurückkehren 
und sich dort wieder erfolgreich integrieren können;

12. erwartet von der Kommission, dass sie, wenn sie Maßnahmen gegen den organisierten 
Menschenhandel aus Entwicklungsländern ergreift, nicht die Opfer kriminalisiert, sondern 
sich auf die Bestrafung der Täter konzentriert; stellt fest, dass viele Frauen, die Opfer von 
Menschenhandel sind, keinen Zugang zu Rechts- oder Sozialschutz haben; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, diesen Frauen die Möglichkeit eines langfristigen Aufenthaltsrechts 
einzuräumen;

13. stellt die zunehmende Ausbeutung von Wanderarbeitnehmern fest und fordert die 
Mitgliedstaaten auf, die Durchsetzung von europäischem und nationalem Arbeitsrecht zu 
gewährleisten und allen Wanderarbeitnehmern Rechtsschutz und den Schutz ihrer 
bürgerlichen Rechte gegen Missbrauch und Ausbeutung zu gewähren; 

14. hält es für wichtig, dass die von Einwanderern aus Entwicklungsländern innerhalb der EU 
geleistete Forschung und Ausbildung einhergeht mit der Schaffung günstiger 
Bedingungen für junge Unternehmer, sodass es eine stärkere Motivation für Investitionen 
in ihren Herkunftsländern gibt, damit gewährleistet wird, dass Geldüberweisungen 
sinnvoller genutzt werden;

15. anerkennt, welch wichtige Rolle die KMU bei der Schaffung von Arbeitsplätzen und als 
Beitrag zur Entwicklung spielen; drängt die Kommission, in Zusammenarbeit mit der 
Europäischen Investitionsbank Programme aufzulegen, die Anreize bieten, dass die 
Migranten mehr in diese Unternehmensform investieren;

16. erkennt an, dass es sehr wichtig ist, dass die jungen Erwachsenen ermutigt werden, 
irgendeine Form der Beziehung zu ihrem Heimatland aufrechtzuerhalten, und sie in die 
Lage versetzt werden, wenn sie sich dafür entscheiden sollten, sich auch weiterhin der 
Entwicklung dieses Landes verpflichtet zu fühlen; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, unterschiedliche Jugendaustauschprogramme aufzulegen, Initiativen 
im Rahmen des Siebten Forschungsprogramms zu ergreifen und engere Beziehungen zu 
den betreffenden Drittländern in den Bereichen Kultur und Ausbildung zu fördern, indem 
die Zusammenarbeit zwischen Bildungseinrichtungen der EU und der Entwicklungsländer 
verstärkt wird, sowie Wiedereingliederungsmaßnahmen zu unterstützen;

17. erkennt ferner die Notwendigkeit an, die restriktiven Maßnahmen, die die Freizügigkeit 
der Wanderarbeitnehmer aus den neuen Mitgliedstaaten hemmen, unter Berücksichtigung 
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der jüngsten Entwicklung zu überprüfen mit dem Ziel, das vorhandene 
Arbeitskräftepotenzial der EU besser zu nutzen;

18. fordert die Kommission auf, zusammen mit den Mitgliedstaaten Austauschprogramme für 
Studierende und junge Hochschulabsolventen der Entwicklungsländer zu fördern und zu 
vertiefen, damit ähnlich wie bei den Programmen Erasmus, Erasmus-Mundus, Comenius, 
Sokrates und Leonardo da Vinci, deren Ergebnisse als recht positiv bewertet wurden, die 
Ziele der zeitlich befristeten Migration sowie die Übertragung bewährter Verfahren und 
Lehren in ihre Herkunftsländer gefördert werden;

19. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, den Beitrag zur Entwicklung zu 
verbessern, der nicht über Finanzmittel, sondern auf sozialer/beruflicher Ebene geleistet 
wird, indem sie den Ländern dabei helfen, die Diaspora zu lokalisieren und Verbindungen 
zu ihnen aufzubauen, die Rolle der jungen Erwachsenen beurteilen, die Integration und 
die Teilnahme am öffentlichen Leben verbessern sowie die einschlägigen Akteure auf 
dem Gebiet der Wirtschaftsmigration, z.B. die Nichtregierungsorganisationen und 
Sozialpartner in den Herkunfts- und Zielländer, miteinander in Verbindung bringen.

KURZE BEGRÜNDUNG

Die Europäische Union sieht sich vor große Herausforderungen gestellt, wobei die 
demografischen Veränderungen zu den wichtigsten gehören. Aufgrund der Überalterung der 
Bevölkerung wird die EU schon in sehr naher Zukunft nicht mehr in der Lage sein, den 
Bedarf an Arbeitskräften auf dem EU-Arbeitsmarkt zu decken. Es müssen deshalb klare und 
genau definierte Strategien und Maßnahmen ausgearbeitet werden, die dazu beitragen sollen, 
die negativen Folgen für die Wirtschaft und die Gesellschaft zu verhüten oder zumindest 
abzuschwächen.

Eine der Möglichkeiten, wie man auf die Nachfrage nach Arbeitskräften auf dem EU-
Arbeitsmarkt reagieren kann, liegt in der Wirtschaftsmigration, die auch die Migration aus 
Entwicklungsländern in die EU einschließt. Obwohl für die Migrationspolitik stets die 
Mitgliedstaaten zuständig waren, ist es nun an der Zeit, auf EU-Ebene auf die derzeitigen 
Herausforderungen zu reagieren.

Es muss jedoch festgestellt werden, dass die Wirtschaftsmigration nur eine vorübergehende 
Lösung darstellen kann und von Vorteil nicht nur für die EU, sondern auch für die 
Herkunftsländer der Emigranten sein muss.

Um die negativen Folgen des Braindrain in den Heimatländern der Migranten zu verringern 
und den betreffenden Ländern dabei zu helfen, die beträchtlichen Leistungen von Seiten der 
zurückkehrenden Migranten wirksam zu nutzen, sollte die EU unterschiedliche Maßnahmen, 
u.a. zirkuläre Migration, engere Verbindungen zu den Diaspora, Förderung von Kultur- und 
Bildungsaustauschprogrammen für Jugendliche, unterstützen.
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STELLUNGNAHME DES AUSSCHUSSES FÜR BÜRGERLICHE FREIHEITEN, 
JUSTIZ UND INNERES

für den Entwicklungsausschuss

zu Entwicklung und Migration
(2005/2244(INI))

Verfasserin der Stellungnahme: Edit Bauer

VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres ersucht den federführenden 
Entwicklungsausschuss, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

A. in der Erwägung, dass die Integration von Migranten ein zweigleisiger Prozess ist, der 
auf den gegenseitigen Rechten und entsprechenden Pflichten der legalen Migranten und 
der Gastgesellschaft beruht, dessen Ziel es ist zu gewährleisten, dass die Zuwanderer an 
der Gesellschaft teilhaben können;

1. ist der Auffassung, dass die Zulassung von Wirtschaftsmigranten allen Betroffenen 
zugute käme;

2. ist der Auffassung, dass die europäische Migrations- und Entwicklungspolitik vor allem 
auf den Grundsätzen der Solidarität mit Drittländern und der partnerschaftlichen 
Entwicklung beruhen muss, um die tiefgreifenden Ursachen der Wanderbewegungen 
und insbesondere die Beseitigung der Armut in Angriff zu nehmen;

3. begrüßt alle weiteren Schritte zur Verbesserung der Migrationspolitik und betont die 
Notwendigkeit eines umfassenden Vorgehens, das eine klare Vision der wichtigsten 
Maßnahmen umfasst, die im Bereich der Migrationspolitik zu treffen sind, anstatt 
fragmentarische Maßnahmen zur Entwicklung dieser Politik zu unterstützen;

4. fordert die Mitgliedstaaten auf, eine echte Aufnahmepolitik durchzuführen, die auf der 
Achtung der Menschenrechte und des Völkerrechts beruht; 

5. fordert, dass die Kommission und die Mitgliedstaaten konkrete Initiativen zur 
Förderung des Zugangs zu den legalen Zuwanderungskanälen vorschlagen, um den 
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illegalen Arbeitsmarkt und die Ausbeutung zu bekämpfen, deren Opfer die 
Wanderarbeitnehmer sind;

6. unterstreicht, dass die Union die gemeinsame Steuerung von Migrantenströmen 
wirksamer in ihre Beziehungen zu Drittländern integrieren sollte und dass die 
Assoziationsabkommen das Engagement beider Parteien widerspiegeln sollten, ihre 
Verantwortlichkeiten im Bereich der Grenzkontrollen und der Steuerung der 
Migrantenströme anzunehmen; besteht indessen darauf, dass es sich um eine 
Partnerschaft handelt und dass die Europäische Union auf keinen Fall die Kontrolle 
ihrer Grenzen in Drittländer verlagern darf; bemerkt übrigens, dass die Steuerung der 
Migrantenströme keine Vorbedingung für irgendein Assoziierungsabkommen sein darf;

7. betont die positive Wirkung einer aktiven Beteiligung von Migranten an der 
Entwicklung ihres Herkunftslandes nach ihrer Integration im Wohnsitzland; ist der 
Auffassung, dass ein Partnerschaftskonzept zwischen der Union und den 
Herkunftsländern die Migrationspolitik berücksichtigen sollte; ermuntert daher die 
Migranten, ihre Verbindungen zu ihren Herkunftsländern beizubehalten und 
weiterzuentwickeln;

8. verweist darauf, dass die Migranten wirksam integriert werden müssen; ist jedoch 
überzeugt, dass die zweifache Identität der Migranten anerkannt werden muss; fordert 
diesbezüglich die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Falle der 
Zwangsassimilierung zu vermeiden; ist mit anderen Worten der Auffassung, dass die 
Migranten in der Lage sein sollten, sich am wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und 
zivilen Leben des Gastlandes zu beteiligen und dass sie andererseits die fundamentalen 
Normen und Werte der Gastgesellschaft respektieren und sich aktiv am 
Integrationsprozess beteiligen sollten, ohne ihre eigene Identität aufgeben zu müssen;

9. verweist darauf, dass die Auswirkungen der Rückkehrmigration und der zirkulären 
Migration auf die Entwicklung optimiert werden müssen; befürwortet die Prüfung 
möglicher Maßnahmen, die auf die Vereinfachung der Rückkehr ehemaliger Migranten 
in ihr früheres Gastland oder auf die Schaffung von Instrumenten und Kanälen abzielen, 
damit Migranten sich relativ einfach zwischen ihren Herkunfts- und Aufnahmeländern 
hin- und her bewegen können;

10. fordert die Kommission auf, Initiativen zur erleichterten Anerkennung der beruflichen 
Qualifikationen und für die Festlegung von Mindestnormen betreffend die Einführung 
eines europäischen Systems der Gleichwertigkeit ausländischer Zeugnisse 
vorzuschlagen;

11. erkennt an, wie wichtig es ist, mindestens ein gemeinsames Mindestniveau von Rechten 
in der ganzen Union für Angehörige von Drittstaaten zu gewährleisten; begrüßt daher 
die Pläne, gleiche Bedingungen für alle Einwanderer zu schaffen, die auf die 
Arbeitsmärkte der Union strömen;

12. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Möglichkeit zu prüfen, 
sorgfältig entworfene kurzfristige Migrationsprogramme als ein Mittel einzuführen, um 
den wirtschaftlichen Bedürfnissen sowohl des Herkunfts- als auch des Aufnahmelandes 
entgegenzukommen;
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13. begrüßt den Plan, ein faires und transparentes Zulassungsverfahren für Saisonarbeiter 
einzuführen und ihnen Rechte zu gewähren; ist der Auffassung, dass teilqualifizierte 
und gering qualifizierte Migranten gebührend berücksichtigt werden sollten; ist der 
Auffassung, dass es darauf ankommt, diese besonders schutzbedürftige Kategorie von 
Arbeitnehmern vor Diskriminierung und Ausbeutung zu schützen;

14. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen zu prüfen, um den 
Transfer von Renten und Sozialversicherungsansprüchen von Migranten, die in ihr 
Herkunftsland zurückkehren, zu gewährleisten;

15. befürwortet, dass mögliche Maßnahmen geprüft werden, um Überweisungen billiger, 
schneller und sicherer zu machen; unterstreicht jedoch, wie wichtig die Bekämpfung der 
Geldwäsche und die Notwendigkeit sind, die Möglichkeit einer Unterstützung 
terroristischer Organisationen zu vermeiden;

16. fordert die Kommission auf, die Maßnahmen betreffend Geldüberweisungen zu 
verstärken, so dass sie dem Vorschlag für eine Verordnung über die Übermittlung von 
Angaben zum Auftraggeber bei Geldtransfers entsprechen; weist darauf hin, dass 
formelle und registrierte Geldüberweisungen informellen Strömen vorzuziehen sind, 
weil sie das Risiko verringern, dass Migranten und Empfänger durch illegale 
Geldwäsche ausgebeutet werden;

17. begrüßt den Plan, ein umfassendes und kohärentes Konzept zur ethischen Anwerbung 
von Personal in Bereichen zu entwickeln, die besonders anfällig für die Abwanderung 
von Fachkräften sind.
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STELLUNGNAHME DES AUSSCHUSSES FÜR DIE RECHTE DER FRAU UND DIE 
GLEICHSTELLUNG DER GESCHLECHTER

für den Entwicklungsausschuss

zu Entwicklung und Migration
(2005/2244(INI))

Verfasserin der Stellungnahme: Feleknas Uca

VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter ersucht den 
federführenden Entwicklungsausschuss, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag 
zu übernehmen:

– in Kenntnis des Weltberichts der Vereinten Nationen aus dem Jahre 2004 über die Rolle 
der Frauen in der Entwicklung: Frauen und internationale Migration,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 2836/98 des Rates vom 22. Dezember 1998 
über die Berücksichtigung der Geschlechterperspektive bei der 
Entwicklungszusammenarbeit,

– in Kenntnis der Empfehlung Nr. 151 der Internationalen Arbeitsorganisation betreffend 
Wanderarbeitnehmer,

A. in der Erwägung, dass in den Industrieländern 51% der Migranten Frauen sind und in 
den Entwicklungsländern 46%1,

B. in der Erwägung, dass die Frauen durch die Migration ihre Lebenssituation verbessern, 
ihre Autonomie steigern, die Zurückgebliebenen unterstützen und unterdrückerischen 
Sozialbeziehungen entkommen können,

C. jedoch in der Erwägung, dass die Frauen häufig zur Migration gezwungen werden durch 
Probleme wie Zwangsehe, Armut oder bewaffnete Konflikte,

1 ILO: Preventing discrimination, exploitation and abuse of women migrant workers: an information guide - 
booklet 1: why the focus on women international workers, Genf, 2003, ILO, S. 9.

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=Regulation&an_doc=1998&nu_doc=2836
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D. in der Erwägung, dass Migrantinnen anfälliger sind für sexuelle Ausbeutung, 
Diskriminierung, Ausbeutung am Arbeitsplatz und „Brain Waste“ 
(Bildungsverschwendung), Gewalt und Gesundheitsgefährdungen, soziale Isolation und 
Menschenhandel,

E. in der Erwägung, dass derzeit eine beträchtliche Anzahl von Wanderarbeitnehmerinnen 
ohne gültige Aufenthaltspapiere in der EU lebt, was das Risiko erhöht, dass sie der 
Ausbeutung am Arbeitsplatz, der sexuellen Ausbeutung und der sexuellen Gewalt 
ausgesetzt werden könnte,

F. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Mittel und Möglichkeiten zu fördern, durch die 
Wanderarbeitnehmerinnen eine soziopolitische, wirtschaftliche und psychologische 
Eigenständigkeit, vor allem gegenüber ihrer Familie, erzielen und die notwendigen 
Kenntnisse erwerben können, damit eine erfolgreiche Integration im Aufnahmeland 
gelingt, und durch die die Rechte, die Stellung und die Rolle von 
Wanderarbeitnehmerinnen gestärkt werden, und gleichzeitig die Rolle von 
geschlechtsorientierten NRO und die Arbeit von Netzwerken für 
Wanderarbeitnehmerinnen zu fördern;

1. fordert die Mitgliedstaaten auf, dafür Sorge zu tragen, dass dem Ehegatten und den 
Kindern der Person, die primär den Rechtsstatus innehat, nach der Genehmigung des 
Antrags auf Familienzusammenführung ein eigenständiger Rechtsstatus und eine 
Arbeitsgenehmigung erteilt werden, um deren Rechte voll und ganz zu gewährleisten 
und zu wahren und deren gesellschaftliche Eingliederung zu erleichtern;

2. fordert die Mitgliedstaaten auf, gleichstellungsorientierte politische Maßnahmen und 
Programme zu entwickeln, um die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Migrantinnen 
einschließlich Hygiene und Sicherheit und ihrer wirtschaftlichen und sozialen Situation 
zu verbessern und sicherzustellen, dass sie einen besseren Zugang zu Bildung, zu 
sozialen und Gesundheitsdiensten, zu Sprachkursen und zu Berufsausbildung haben, 
und Organisationen von Migrantinnen an der Formulierung, Umsetzung und Bewertung 
solcher Politikmaßnahmen zu beteiligen;

3. fordert die Mitgliedstaaten und die Europäische Union auf, Maßnahmen wie z.B. die 
Anerkennung der Diplome zu ergreifen, um gegen das Phänomen des „Brain Waste“ 
vorzugehen;

4. fordert die Mitgliedstaaten auf, für die Anwendung des Grundsatzes der 
Nichtdiskriminierung bei dem Zugang zum und der Teilhabe von Migrantinnen am 
gemeinschaftlichen Arbeitsmarkt Sorge zu tragen und die Achtung ihrer grundlegenden 
sozialen und wirtschaftlichen Rechte, insbesondere des Rechts auf gleiches 
Arbeitsentgelt, zu gewährleisten;

5. besteht insbesondere auf der Notwendigkeit, dass Migrantinnen, die sich illegal in der 
EU aufhalten, der Zugang zu medizinischer Versorgung sowie zu rechtlichem und 
psychologischem Beistand ermöglicht wird, insbesondere über im Bereich der 
Gleichstellung tätige NRO und Netzwerke von Migrantinnen;

6. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihr Augenmerk besonders auf die Kinder von 
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Migrantinnen zu richten, damit diese ein hohes Schutzniveau genießen und einen 
erleichterten Zugang zu Gesundheitsdiensten und zu Bildung haben;

7. ruft die Kommission und die Mitgliedstaaten dazu auf, Maßnahmen zur Steuerung der 
Migrationsströme und zur Anerkennung der Diplome zu treffen, insbesondere mit dem 
Ziel, männlichen wie weiblichen Wanderarbeitnehmern die Möglichkeit zu geben, die 
erworbenen Fähigkeiten und Qualifikationen in ihrem Herkunftsland einzusetzen;

8. fordert die Kommission auf, in einen Dialog mit den Herkunftsländern einzutreten und 
diese aufzufordern, gegen die Menschenrechte verstoßende Praktiken wie 
Genitalverstümmelung bei Frauen, Zwangsheirat, Polygamie und nicht einvernehmliche 
Scheidung zu verbieten;

9. besteht insbesondere auf der Notwendigkeit, die Bildung und Ausbildung der Frauen in 
ihrem Herkunftsland zu verbessern und die zirkuläre Migration zu erleichtern, um so die 
negativen Auswirkungen des so genannten „Braindrain“ zu begrenzen und die 
Entwicklung der Herkunftsländer zu fördern;

10. bedauert, dass der Zusammenhang zwischen Menschenhandel und Migration nicht 
gebührend anerkannt wird; stellt fest, dass viele Frauen, die Opfer von Menschenhandel 
sind, keinen Zugang zu Rechtschutz bzw. Sozialschutz haben; fordert die Kommission 
und die Mitgliedstaaten auf, den Schwerpunkt ihrer Strategien zur Bekämpfung des 
Menschenhandels auf die Prävention und den Schutz der Opfer zu legen; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, den betroffenen Frauen die Möglichkeit eines langfristigen 
Aufenthalts einzuräumen;

11. fordert die Kommission auf, die Ausgaben und Programme für Entwicklungshilfe in 
Drittländern quantitativ und qualitativ zu bewerten und die Ergebnisse, die diese 
Maßnahmen bezüglich der Verbesserung der Stellung der Frauen in den 
Herkunftsländern von Migrantinnen erzielen konnten, zu evaluieren;

12. fordert die Mitgliedstaaten auf, insbesondere die Auswirkungen von konfliktbedingten 
Umsiedlungen auf die soziale, körperliche und psychische Situation von Migrantinnen 
zu prüfen, die aufgrund ihrer prekären Lage stärker gefährdet sind, Opfer von 
Gewalttaten zu werden;

13. fordert die Mitgliedstaaten und die Europäische Union auf, dafür Sorge zu tragen, dass 
Einwanderinnen, die Opfer von Gewalt sind, voll und ganz über ihre Rechte informiert 
werden, dass sie einen effektiven Zugang zu Rechtsbeistand haben und dass sie einen 
eigenständigen Rechtsstatus, eine eigenständige Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung 
erhalten können; 

14. fordert die Kommission und den Rat auf, Frauen, die in die EU auswandern wollen, 
durch ihre Vertretungen und Botschaften vor Ort systematisch über die Bedingungen 
einer legalen Einwanderung, ihre Rechte und Pflichten sowie die Grundsätze und Werte 
der europäischen Gesellschaften zu informieren;

15. ruft dazu auf, die Migranten, die bei dem Versuch, die Küsten der Europäischen Union 
zu erreichen, ums Leben kommen – wie beispielsweise die rund 1 500 Menschen aus 
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Gebieten südlich der Sahara, darunter Frauen und Kinder, die innerhalb von 45 Tagen 
vor den Küsten der Kanarischen Inseln ertrunken sind – nicht zu vergessen; fordert die 
Kommission erneut mit Nachdruck auf, eine Strategie festzulegen und umzusetzen, um 
die Regionen der Europäischen Union, die dem Einwanderungsdruck am stärksten 
ausgesetzt sind und am ehesten Hilfe benötigen, zu unterstützen, wenn es darum geht, 
diesem Phänomen ohne weitere Verzögerung begegnen zu können;

16. fordert daher die Mitgliedstaaten auf, spezifische entwicklungspolitische Maßnahmen 
und Programme auszuarbeiten, um zu gewährleisten, dass weiblichen Opfern von 
konfliktbedingten Vertreibungen und anderen Migrantinnen, die unter den mentalen, 
körperlichen und sozialen Auswirkungen ihrer Umsiedlung leiden, ärztliche, soziale und 
psychologische Hilfe gewährt wird;

17. betont die Bedeutung des Austauschs bewährter Praktiken sowohl zwischen den 
Mitgliedstaaten als auch zwischen ihnen und Drittländern, insbesondere 
Entwicklungsländern;

18. übt Kritik an der Kommission, weil sie die Geschlechterperspektive in ihrer Mitteilung 
zum Thema „Migration und Entwicklung: Konkrete Leitlinien“ nicht angemessen 
berücksichtigt; schlägt die Einsetzung einer ständigen interinstitutionellen Task Force 
auf hoher Ebene vor, die die Entwicklung der gemeinschaftlichen Einwanderungspolitik 
aus der Geschlechterperspektive überwachen und insbesondere ein Instrumentarium für 
die Gender-Folgeabschätzung im Vorfeld der Annahme etwaiger Maßnahmen im 
Bereich der Einwanderungspolitik schaffen soll;

19. fordert den Rat und die Kommission auf, EU-Leitlinien sowie konkrete und auf die 
Gleichstellung ausgerichtete Ziele und Indikatoren im Bereich der 
Einwanderungspolitik festzulegen, zu denen auch Sensibilisierungsmaßnahmen auf 
nationaler Ebene gehören, die die Berücksichtigung der Geschlechterperspektive in der 
Einwanderungspolitik und eine regelmäßige Beurteilung der Maßnahmen aus der 
Gleichstellungsperspektive gewährleisten sollen;

20. fordert den Rat, die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, einen Rechtsrahmen zu 
schaffen, der Einwanderinnen das Recht auf den Besitz ihres Reisepasses und ihrer 
Aufenthaltsgenehmigung einräumt und der die Möglichkeit vorsieht, dass eine Person, 
die ihnen diese Dokumente abnimmt, strafrechtlich zur Verantwortung gezogen wird;

21. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, den Dialog mit den 
Herkunftsländern von Wanderarbeitnehmerinnen zu intensivieren, um die Wahrung der 
Rechte der Frau und des Grundsatzes der Gleichstellung der Geschlechter zu fördern 
und den Kampf gegen Armut und wirtschaftliche Abhängigkeit von Frauen 
voranzutreiben;

22. fordert die Völkergemeinschaft nachdrücklich auf, die Anstrengungen zur Erreichung 
der Millenniums-Entwicklungsziele in den Bereichen Armutsminderung, Stärkung der 
Stellung der Frauen und Beseitigung der Diskriminierung zu verstärken, indem der 
Ausbildung der Mädchen, der Verbesserung der Gesundheit der Mütter und dem 
Zugang der Frauen zum politischen Leben besondere Bedeutung beigemessen wird.
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